
1 
 

 

 

 

 

 
STADT LEVERKUSEN 

 

 

 

 

 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 40/I  
„Wiesdorf – Wohnheim zwischen Elisabeth-Langgässer-Straße, 
Kurtekottenweg und Bertha-von-Suttner-Straße“ 
 
 
 
Stellungnahmen zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behör-
den und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB sowie Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
 
 
Stand 26.05.2025 
  

 

STV-61-HENNECKE
Anlage XX



2 
 

 
II/A Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit ........................... 3 

II/A 1 V 40/I_3(2): Stellungnahme_01 .................................................................. 4 

II/A 2 V 40/I_3(2): Stellungnahme_02 ................................................................ 13 

II/A 3 V 40/I_3(2): Stellungnahme_03 ................................................................ 15 

II/A 4 V 40/I_3(2): Stellungnahme_04 ................................................................ 19 

II/A 5 V 40/I_3(2): Stellungnahme_05 ................................................................ 21 

II/A 6 V 40/I_3(2): Stellungnahme_06 ................................................................ 24 

II/A 7 V 40/I_3(2): Stellungnahme_07 ................................................................ 43 

II/A 8 V 40/I_3(2): Stellungnahme_08 ................................................................ 53 
II/B Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange ..................................................66 

II/B 1: Bezirksregierung Köln (Dezernat 53 - Immissionsschutz) ........................ 67 

II/B 2: Richtfunk / Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen) ......................................................................................... 68 

II/B 3: DB AG – DB Immobilien ........................................................................... 69 

II/B 4: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG .................................... 70 

II/B 5: NABU, BUND, LNU Leverkusen .............................................................. 71 

II/B 6: PLEdoc GmbH ......................................................................................... 83 

II/B 7: Polizei NRW ............................................................................................. 85 

II/B 8: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR 66 ................................. 86 
II/C Stellungnahmen der städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt 
Leverkusen .........................................................................................................................87 

II/C 1: Fachbereich 31 – Mobilität ....................................................................... 88 

II/C 2: Fachbereich 32 – Umwelt ......................................................................... 90 

II/C 3: Fachbereich 66 – Verkehrsplanung........................................................ 101 

II/C 4: Fachbereich 67 – Stadtgrün ................................................................... 102 
II/B-C Weitere Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der 
städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Leverkusen ........................... 104 

 
 
 
  



3 
 

II/A Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
 



4 
 

II/A 1 V 40/I_3(2): Stellungnahme_01 
 

 
 



5 
 

 
 



6 
 

 
 



7 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu 1. Unstimmigkeiten und mangelnde Transparenz: 
Die Planung zur Lage des Baukörpers musste aufgrund präziser Erkenntnisse im 
Verfahren über die Lage der Seveso-Planungszone nach der Durchführung der früh-
zeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB geändert wurde. Dieser 
Umstand wurde im Rahmen der Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
dargelegt und den Betroffenen die Möglichkeit gegeben, sich zu der fortentwickelten 
Planung zu äußern.  
Die Annahme, es habe keine nennenswerte Überprüfung der (Fach-)Gutachten statt-
gefunden, ist nicht zutreffend. Im Rahmen sämtlicher Fachgutachten wurde geprüft, 
in welchem Umfang Auswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. Die Auswir-
kungen der geänderten Planung wurden in allen Gutachten ermittelt, bewertet und in 
der Abwägung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans berücksichtigt. Hierbei 
wurde individuell geprüft, in welcher Tiefe eine Aktualisierung erforderlich ist. Dies ist 
jeweils in den Gutachten dargestellt. Da sich die grundlegenden Parameter der Pla-
nung (Nutzung, bauliche Höhe, versiegelte Fläche etc.) nicht grundlegend geändert 
haben, sind die Auswirkungen geringfügig. 
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Die Bedenken über die geringe Entfernung des Gebäudes zu den Nachbargrund-
stücken werden zur Kenntnis genommen. Der kürzeste Abstand des geplanten Ge-
bäudes zur Grundstücksgrenze der Nachbarbebauung beträgt im Norden und Osten 
jeweils rund 10 m. Durch die gedrehte Anordnung des Baukörpers vergrößert sich 
der Abstand entlang der Grundstücksgrenze linear. Der Abstand zum östlichen, 
nächst gelegenen Wohngebäude beträgt in kürzester Entfernung ca. 15 m und ver-
größert sich ebenfalls linear durch die leicht gedrehte Anordnung. Dieser Abstand 
wird, auch aufgrund der zweigeschossigen Bebauung, als städtebaulich vertretbar 
bewertet. Im Norden besteht zu den Wohnbaukörpern eine Distanz von mindestens 
30 m. Insgesamt wird durch den Baukörper des Wohnheims die bisher uneinge-
schränkte Sicht der betroffenen Anwohner nach Süden bzw. Westen eingeschränkt. 
Da ein Anspruch auf freie Aussicht in einem Wohngebieten grundsätzlich nicht gege-
ben ist, lässt sich dieses auch aus der Bestandssituation heraus nicht ableiten.  
Durch  Begrünungs- und Versickerungsflächen wird zudem auch ein gestalterischer 
Abstand zur angrenzenden Wohnbebauung geschaffen, so dass insgesamt eine ver-
trägliche nachbarschaftliche Situation erzielt werden kann. 
 
Zu 2. Umwelt- und Klimaschutz: 
Von der Gesamtfläche, die ehemals als Acker bewirtschaftet wurde und derzeit als 
Ruderalflur / ruderalisiertes Grünland ausgeprägt ist, wird lediglich ein Anteil von ca. 
25 % in Anspruch genommen. Dabei handelt es sich um den siedlungsnahen Be-
reich. Der Großteil der Fläche wird jedoch als Ausgleichsmaßnahme entwickelt, mit 
dem Ziel der lebensraumtypischen Glatthaferwiese, die einen arten- und strukturrei-
cheren Lebensraum für die Tierwelt und somit auch für die Insektenfauna darstellen 
wird. 
 
Die Bedenken über die Versiegelung des Gebietes werden zur Kenntnis genommen. 
Mit der zweigeschossigen Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiege-
lung des Bodens ortsbildverträglich möglichst zu reduzieren. Demnach wird durch die 
geplante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach die effiziente Realisie-
rung einer hohen Bewohner*innendichte von bis zu 40 Personen gewährleistet, was 
im Vergleich zur umgebenden Bebauung als effizienter zu bewerten ist. Das Erfor-
dernis zur Flächeninanspruchnahme ist auf fehlende Standortalternativen zurückzu-
führen. Dies wird im Rahmen der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan ausführlich dargestellt. Aufgrund der Planung wurde durch Peutz Consult ein 
Kaltluftgutachten erstellt. Das Kaltluftgutachten schließt signifikante Auswirkungen 
des Vorhabens auf die nächtliche Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausi-
bel und nachvollziehbar aus. Aufgrund der vorherrschenden guten Durchlüftungsver-
hältnisse und der verhältnismäßig geringen Größe des Planvorhabens ist somit auch 
nicht von signifikanten planungsbedingten Änderungen der Temperatur oder der 
bioklimatischen Verhältnisse über die Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Zur 
Reduzierung der Auswirkungen auf die Kaltluftentstehung und das Mikroklima wer-
den im Zuge des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Maßnahmen festgesetzt. Un-
ter Berücksichtigung der Maßnahmen können erhebliche Auswirkungen auf die kli-
matische Situation ausgeschlossen werden. 
Der Einfluss des Vorhabens auf das Mikroklima kann im Rahmen der Kaltluftuntersu-
chung nicht vollumfänglich abgebildet werden. Allerdings ist aufgrund der Gestaltung 
der Gebäude und der Freianlagen sowie der vorgesehenen Klimaanpassungsmaß-
nahmen nicht damit zu rechnen, dass es planungsbedingt zu einer spürbaren Ver-
schlechterung der klimatischen Situation kommt.  
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Eine Ergänzung der bereits vorliegenden Kaltluftgutachtens der Fa. Peutz Consult 
GmbH durch Simulationsrechnungen mit einem mikroskaligen Stadtklimamodell wird 
seitens des Fachbereichs Umwelt als nicht erforderlich eingeschätzt. 
 
Die Biotopwertigkeit des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans V40/I wurde in Abstimmung mit der UNB aktualisiert bewertet. Die Neubewer-
tung betrifft den Ist- und den Planungszustand. Die neue Bewertung und die daraus 
folgende Eingriffs- und Ausgleichsermittlung geht mit der Bewertung der UNB kon-
form. 
 
Zum Vorkommen des Schwarzkehlchens sowie seiner Biologie und Nutzung des Le-
bensraums wurden detaillierte Ausführungen gemacht. Das Habitat des Schwarz-
kehlchens wird durch das Planungsvorhaben nicht beeinträchtigt. Wie die Untersu-
chungen zum Schwarzkehlchen im Gebiet und auch an anderen Stellen im Land-
schaftsraum zeigen, wird das Schwarzkehlchen durch die Nähe der Bebauung - hier 
bestehende Wohnbebauung an der Elisabeth-Langgässer-Straße nicht beeinträch-
tigt. Diese Bebauung und die hiervon ausgehenden Aktivitäten liegt wesentlich näher 
am Schwarzkehlchen-Habitat als die die geplante Bebauung. 
 
Die Schutzwürdigkeit der Braunerde wird im Umweltbericht des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans beschrieben. Die Informationen basieren auf den Darstellungen des 
Geologischen Dienstes NRW. Demnach handelt es sich um einen funktional wertvol-
len Boden, der insbesondere eine hohe Schutzwürdigkeit in Hinblick auf das Bioto-
pentwicklungspotential aufweist. Im Rahmen der Planung wurde durch Prof. Dr. H. 
Meuser ein Bodenschutzkonzept zu dem Vorhaben erstellt. Da im peri-urbanen 
Raum immer damit zu rechnen ist, dass die Informationen der Bodenkarte des Geo-
logischen Dienstes NRW im Maßstab 1:50.000 aufgrund einer kleinräumigen anthro-
pogenen Überprägung nicht verifizierbar sind, ist eine orientierende Nachkartierung 
stets angebracht. Hierzu wurde am 05.11.2024 eine Felduntersuchung durchgeführt, 
bei der vier Handschürfen bis zum Erreichen des C-Horizonts und vier Pürckhauer-
Bohrungen bis 1 m Tiefe durchgeführt wurden.  
Bei den Erhebungen wurde festgestellt, dass der Boden im Hinblick auf keine der 
nachfolgenden Teilfunktionen eine Schutzwürdigkeit aufweist:  
 
1. Archiv der Natur- und Kulturgeschichte,  
2. Funktion als Potential für die Biotopentwicklung für Extremstandorte,  
3. Regler- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit,  
4. Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum und  
5. Funktion des Bodens für den Klimaschutz 
 
Insofern kann festgestellt werden, dass das Vorhaben eine Flächeninanspruch-
nahme und Neuversiegelung auslöst. Dennoch handelt es sich tatsächlich nicht um 
eine Inanspruchnahme eines in hohem Maße schutzwürdigen Bodens.  
 
Im Rahmen des Bodenschutzkonzepts sind mehrere Maßnahmen während der Bau-
maßnahme vorgesehen, um die Auswirkungen durch den Hoch- und Tiefbau zu re-
duzieren. Durch den Einsatz einer Bodenkundlichen Baubegleitung soll sichergestellt 
werden, dass das Bodenschutzkonzept entsprechend umgesetzt wird.  
Hinsichtlich der Bedenken über die Artenvielfalt ist darauf hinzuweisen, dass das Ge-
biet durch die Nutzung des Geländes zur Wegeabkürzung sowie zum Hundeausfüh-
ren und durch die nachbarschaftlichen Aktivitäten in den angrenzenden Gärten und 
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der Kita ist das Gebiet bereits stark gestört ist. Eine ungestörte Ausbreitung von Ar-
ten der Artenvielfalt, wie in der Stellungnahme formuliert, ist demnach nicht geben. 
 
Es ist erfreulich, dass die Zauneidechsen die benannten Grundstücke aufsuchen und 
/ oder ggf. sogar einen (Teil-)-Lebensraum einnehmen. 
Da insbesondere die Grundstücke der Elisabeth-Langgässer-Straße 8 u. 10 erst mit 
der gleichzeitigen Entwicklung der Sandmagerrasenfläche auf der Binnendüne ge-
baut wurden, hat diese randliche Nutzung offenbar zu keiner erheblichen Beeinträch-
tigung des Zauneidechsenvorkommens geführt. Dies wird ebenfalls für die gleichfalls 
randliche Bebauung des Planvorhabens prognostiziert. 
Zudem wird durch die Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen einerseits und 
Ausgleichsmaßnahmen andererseits Sorge getragen, dass der Lebensraum der 
Zauneidechse optimiert und auf die gesamte als Glatthaferwiese zu entwickelnde 
Ausgleichsfläche ausgeweitet wird. 
 
Der Anregung zum Erhalt der bestehenden Begrünung und der Vermeidung zusätzli-
cher Versiegelung wird nicht gefolgt. Im Rahmen des Ausgleichskonzepts sowie der 
Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgen umfangreiche Regelungen zur Begrü-
nung des Gebiets. Diese berücksichtigen die natürlichen Bedingungen des Stand-
orts. Darüber hinaus wurde im Zuge der Planung die Zielsetzung verfolgt, die Versie-
gelung auf ein geringes Maß zu reduzieren. Insgesamt lässt sich bilanzieren, dass 
die Versiegelung des Bodens im Vergleich zur künftigen Bewohner*innenzahl als effi-
zient zu bewerten ist.  
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie die umge-
bende derzeit als ruderalisiertes Grünland / Ruderalflur geprägte Fläche wurde seit 
Jahrzehnten als intensiver Acker bewirtschaftet. Den Landschaftsausschnitt als "ur-
sprünglich-wild-natürliche Landschaft" darzustellen ist daher irreführend und verkennt 
diese vorhergehende Nutzung. Die Zustandsbeschreibungen "ursprünglichen", vom 
Menschen nicht genutzten bzw. überformten Bereichen sind daher nicht zutreffend. 
Die Nutzung zu Freizeitzwecken wurde bislang durch dem Eigentümer, die Bayer 
Real Estate, geduldet. Im Rahmen der geplanten Nutzung beabsichtigt der Eigentü-
mer weiterhin, eine öffentliche Nutzung auf den im Vorhaben- und Erschließungsplan 
dargestellten Wegen zu ermöglichen. Somit besteht weiterhin eine siedlungsräumli-
che Verbindung in das südöstlich angrenzende Naherholungsgebiet.  
 
Hinsichtlich der Bedenken über die Neutralität der Gutachter*innen ist festzustellen, 
dass zwar die Gutachten durch den Vorhabenträger beauftragt wurden, die Stadt Le-
verkusen jedoch die Planungshoheit besitzt. Im Rahmen des Planungsprozesses 
wurden daher die Gutachten eng mit den jeweils zuständigen Fachämtern geprüft 
und abgestimmt. Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die durchgeführten Fach-
gutachten zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I anhand anerkannter Nor-
men und Richtlinien erstellt wurden.  
 
Die Hinweise über Schwarzkehlchen werden zur Kenntnis genommen. Entspre-
chende Ausführungen dazu sind bereits zuvor gemacht worden bzw. ausführlich in 
der ASP und dem Umweltbericht dargestellt worden. 
Die Aussage zu Schwarzkehlchen "auf der Durchreise" wurde zudem fachgutachtlich 
nicht getroffen.  
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Zu 3. Verkehrstechnische und ökologische Bedenken: 
Die Anregung, auf die fußläufige Erschließung an die Elisabeth-Langgässer-Straße 
zu verzichten, wird zur Kenntnis genommen, der Anregung aufgrund der nachfolgen-
den Gründe jedoch nicht gefolgt.  
Gemäß Stellungnahme der Feuerwehr aus der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 
Abs. 1 BauGB wird eine fußläufige Anbindung an die Elisabeth-Langgässer-Straße 
zur Nutzung einer weiteren Löschwasserentnahmestelle empfohlen.  
Ein direkter Zugang über einen zweiten Weg könnte im Brandfall oder bei anderen 
Notfällen essenziell sein, um Personen zu retten oder das Gebäude effektiver zu 
schützen. Der vorgeschlagene Lösungsansatz, einen Löschwasserschlauch durch 
den Garten zu ziehen, könnte durch Zäune, Vegetation, Möbel oder andere Hinder-
nisse erschwert oder verzögert werden. Somit wird eine zweite fußläufige Erschlie-
ßung als erforderlich erachtet, um potenzielle Verzögerungen für Rettungskräfte zu 
vermeiden. 
Die Bedenken hinsichtlich der Verpachtung eines Teilgrundstücks zwischen Elisa-
beth-Langgässer-Str. 8 und 10 an ein*e Anwohner*in werden zur Kenntnis genom-
men. Die betreffende Fläche befindet sich im Eigentum des Vorhabenträgers. Die pri-
vat-rechtliche Vereinbarung mit den Nutzer*innen der Fläche ist kein Regelungsinhalt 
der Bauleitplanung.  
Die Planung des Weges zur Elisabeth-Langgässer-Str. ist sparsam dimensioniert und 
soll gemäß Darstellung im Vorhaben- und Erschließungsplan als wassergebundene 
Wegedecke ausgebildet werden. Somit besteht keine vollständige Versiegelung der 
Wegefläche.  
Die Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgässer-Straße wird mit der Zielsetzung ge-
plant, eine sozialräumliche Verknüpfung des „Haus der Talente“ zu den umliegenden 
Wohngebieten herzustellen. Hiermit soll eine räumliche Verbindung zu dem Wohnge-
biet hergestellt werden, um das Vorhaben städtebaulich und funktional in das Wohn-
gebiet zu integrieren. Somit wird unter anderem den jugendlichen Sportler*innen die 
Möglichkeit gegeben werden, sich zu Fuß bzw. per Rad nach Ost fortbewegen zu 
können. Dies betrifft unter anderem den Weg zur Bushaltestelle Heymannstraße. 
Gleichermaßen soll, wie auch oben im Rahmen dieser Stellungnahme als Belang 
aufgeführt, eine Nutzung als Durchgangsweg für die Bewohner*innen der umliegen-
den Gebäude ermöglicht werden.  
Da, wie oben dargestellt, ohnehin eine Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgässer-
Straße vorgesehen wird, soll diese auch für die Bewohner*innen genutzt werden. Be-
denken über ein „enormes Spannungspotenzial“ mit den Anwohner*innen können 
nicht nachvollzogen werden, da es sich hierbei um subjektive Vorbehalte handelt. In-
wiefern durch die Anbindung nach Osten eine Spaltung weiterer Grünflächen ent-
steht, kann nicht nachvollzogen werden, da der geplante Weg durch eine derzeit als 
privater Garten genutzte Fläche verläuft.  
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen 
ein Bürgersteig entlang des Kurtekottenwegs hergestellt wird. Somit wird für die 
Sportler*innen ein zweiter Fußweg in einer kürzeren Distanz zur Bushaltestelle her-
gestellt. Eine (z. B. immissionsschutzrechtliche) „Belastung“ wird durch die fußläufige 
der jungen Bewohner*innen nicht erwartet.  
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Lindner-Hotel 
Das Hotel Lindner ist aus Sicht des Vorhabenträgers für eine dauerhafte Wohnunter-
bringung von jugendlichen Sportler*innen ungeeignet. Aufgrund der unmittelbaren 
Nähe zur (heranrückenden) Autobahn 1 sind zu hohe Lärmimmissionen für eine 
Wohnnutzung jugendlicher Sportler*innen zu erwarten. Zusätzlich handelt es sich bei 
den Zimmern überwiegend um Nordausrichtung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Äußerungen über fehlende 
Transparenz sowie die mangelnde Überprüfung der (Fach-)Gutachten und des 
Standorts des Gebäudekörpers werden nicht geteilt.  
Die klimatischen sowie die relevanten Gesichtspunkte zum Artenschutz werden 
durch die Planung berücksichtigt 
Den Bedenken über die fußläufige Erschließung an die Elisabeth-Langgässer-Straße 
wird nicht gefolgt.  
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II/A 2 V 40/I_3(2): Stellungnahme_02 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die hier ausgeführten Darstellungen betreffen den 22008,8808 ha großen Land-
schaftsraum "Niederterrasse der Köln-Bonner-Rheinebene LR-II-008". Die hier for-
mulierten Leitbilder beziehen sich übergeordnete Ziele und Maßnahmen, die in der 
Praxis auf unterer Planebene weiter konkretisiert werden. Daher haben Sie auf das 
konkret abgegrenzte Plangebiet am Siedlungsrand nur eine begrenzte Aussagekraft. 
Zu beurteilen ist daher Folgendes: 
Der überwiegende Teil des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans V 40/I befindet sich im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt 
Leverkusen in einem als „Wohnbaufläche“ ausgewiesen Bereich. Der südwestliche 
Bereich des Plangebiets wird im rechtswirksamen Flächennutzungsplan aus dem 
Jahre 2006 als „Grünfläche und Schutzgrün ohne Zweckbestimmung“ dargestellt. Die 
zulässige bauliche Nutzung „Wohnheim für Jugendsportler*innen“ stellt zwar keine 
aus § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO entwickelte Baugebietskategorie dar, zielt jedoch auf 
eine Wohnnutzung ab. Da das Bauvorhaben innerhalb der ausgewiesenen Wohn-
baufläche vorgesehen ist, wird das Vorhaben aus dem gütigen Flächennutzungsplan 
entwickelt.  
Die Flächen des Plangebietes befinden sich innerhalb des Landschaftsplans der 
Stadt Leverkusen aus dem Jahr 1987. Für den Bereich des Plangebietes ist das Ent-
wicklungsziel 2 „Anreicherung einer im Ganzen erhaltungswürdigen Landschaft mit 
gliedern-den und belebenden Elementen“ dargestellt. Mit der Rechtsverbindlichkeit 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 40/I treten widersprechenden Darstel-
lungen und Festsetzungen des Landschaftsplans gemäß § 20 Abs. 4 Landesnatur-
schutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) außer Kraft, soweit der Träger der Land-
schaftsplanung im Beteiligungsverfahren diesem Flächennutzungsplan nicht wider-
sprochen hat. Der Träger der Landschaftsplanung (der Rat der Stadt Leverkusen) hat 
dem FNP nicht widersprochen. Somit entspricht das Vorhaben den planerischen 
Grundsätzen. Im Zuge der Neuaufstellung des Landschaftsplans wird die Planung 
des Bebauungsplans V 40/I berücksichtigt.  

 
Aus dem Hinweis wird nicht erkenntlich, ob mit der "Baumaßnahme daneben" der 
Bau der Kita Löwenburg am Kurtekottenweg oder der Bau der Wohngebäude an der 
Elisabeth-Langgässer-Straße gemeint ist. Unabhängig davon ist festzuhalten, dass 
es sich jeweils um verschiedene Vorhabenträger handelt, die somit nicht die Ziele der 
hier projektierten Planung verfolgen. 
Nachfolgend wird jedoch angenommen, dass mit der „Baumaßnahme daneben“ die 
Kita Löwenburg gemeint ist. Der Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan 
206/I datiert aus dem Jahr 2013, während der ursprüngliche Aufstellungsbeschluss 
für die Planung des Wohnheims aus dem Jahr 2023 datiert (als Bebauungsplan Nr. 
265/I). Zu dem Zeitpunkt der Erarbeitung des Bebauungsplan Nr. 206/I bestanden 
noch keine Planungsabsichten über den Bau eines neuen Wohnheims für Sport-
ler*innen. Somit war es nicht möglich, die Planungen zu kombinieren. Darüber hinaus 
ist infrage zu stellen, ob eine höhere Bebauung, wie in der Stellungnahme angeregt, 
hätte städtebaulich verträglich umgesetzt werden können.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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II/A 3 V 40/I_3(2): Stellungnahme_03 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu 1.: 
Die Angaben zur Anbindung an den ÖPNV stellen keinen alleinigen Bewertungsmaß-
stab für den Standort dar, sondern informieren grundsätzlich darüber, dass die An-
bindung an das regionale Busnetz sowie an den überregionalen Bahnverkehr gege-
ben ist und per Fuß oder per Rad günstig zu erreichen ist. 
Im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I wurde 
durch die Vorhabenträgerin eine umfassende Standortalternativenprüfung vorgenom-
men. Diese wurde verkürzt im Rahmen der Begründung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan dargestellt. Im Rahmen des pädagogischen Konzepts für die jugend-
lichen Sportler*innen soll eine selbstbestimmte und eigenständige Mobilität gewähr-
leistet werden, insbesondere für die Wege zur Schule. Die Haltestelle „Heymannstr.“ 
Ist mit einer Entfernung von rund 700 m in unter zehn Minuten Fußweg zu erreichen. 
Somit kann die Zielsetzung erreicht werden.  
 
Zu 2.: 
Die angrenzenden Wohngebäude unterscheiden sich aufgrund ihrer Baustruktur ein-
deutig von der Kubatur und Erscheinung des geplanten Wohnheims. Städtebaulich 
fügt sich der Baukörper allerdings in die Siedlungsstruktur ein, da dieser in den bis-
her unbebauten Bereich zwischen der Bebauung der Elisabeth-Langgässer-Straße 
im Osten und des Solitärgebäudes der Kita Löwenburg im Westen platziert wird und 
somit den vorhandenen Siedlungsrand arrondiert. 
Für das Vorhaben ist eine zweigeschossige Bauweise mit einer Höhe (Gebäudeober-
kante) von bis zu 8,27 m über dem Geländeniveau vorgesehen. Für den überwiegen-
den Teil ist lediglich eine Höhe von max. 6,52 m geplant. Mit der zweigeschossigen 
Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des Bodens möglichst 
zu reduzieren. Die absolute Höhe des geplanten Gebäudes ist somit nur geringfügig 
höher als die der umliegenden Wohngebäude mit Pult- oder Satteldach. Die anlie-
gende Kindertagesstätte Löwenburg weist zudem eine höhere Gebäudeoberkante 
über Normalhöhennull als das Vorhaben auf. Demnach wird durch die geplante zwei-
geschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach die effiziente Realisierung einer ho-
hen Einwohner*innendichte von bis zu 40 Personen gewährleistet.  
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Somit kann die erforderliche Versiegelung des Grundstücks begrenzt werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass sich westlich des Vorhabens mehrere Solitäre befin-
den, sodass aus der Gesamtperspektive der Örtlichkeit eine Einfügung in die Umge-
bung gegeben ist. Im Vergleich zu einer Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzelge-
bäude, welche sich mutmaßlich besser in die (Wohn-)Umgebung einfügen würden, 
bestehen die Vorteile der geplanten Gebäudekubatur darin, dass durch die Konzen-
tration die Freianlagen effektiver zugunsten ökologischer Zwecke (Bepflanzung, Ver-
sickerung) sowie zur Schaffung eines angemessenen Bebauungsabstands zur 
Wohnbebauung genutzt werden können.  
 
Zu 3.: 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen wurde 2006 aus dem Jahr rechtsgül-
tig. Er stellt gemäß § 5 Abs. 1 BauGB die Grundzüge der städtebaulichen Planung 
dar. Der überwiegende Teil des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans V 40/I befindet sich im wirksamen Flächennutzungsplan der 
Stadt Leverkusen in einem als „Wohnbaufläche“ ausgewiesen Bereich. Der südwest-
liche Bereich des Plangebiets wird im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als 
„Grünfläche und Schutzgrün ohne Zweckbestimmung“ dargestellt. Da das Bauvorha-
ben innerhalb der ausgewiesenen Wohnbaufläche vorgesehen ist, wird das Vorha-
ben aus dem gültigen Flächennutzungsplan entwickelt.  
Innerhalb des im Flächennutzungsplan als „Grünfläche“ dargestellten Bereichs wer-
den im Plankonzept überwiegend Festsetzungen für Grünflächen getroffen. Die im 
Nordwesten im vorhabenbezogenen Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen 
(Stellplätze, Wohnheim) tangieren hierbei den im FNP als Grünfläche festgesetzten 
Bereich, allerdings wird über die Stellplatz- und Erschließungsflächen hinaus keine 
Überbaubarkeit der Grundstücksfläche durch die Planung ermöglicht. Die im zugehö-
rigen Vorhaben- und Erschließungsplan festgelegten Grün- und Versickerungsflä-
chen entsprechen zudem der Darstellung des FNP als Grünfläche. 
Die vom Kurtekottenweg ausgehende Erschließungsstraße zum geplanten Gebäude  
überlagert sich mit der im FNP dargestellten Grünfläche. Der Eingriff in die Grünflä-
che wird durch eine möglichst geringe Versiegelung auf das notwendige Maß be-
grenzt. Dadurch bleibt der Charakter der Fläche als Grünraum erhalten und die Nut-
zung als Grünfläche wird größtenteils gewährleistet. Die Erschließungsflächen fallen 
dabei unter die maßstabsbedingte Darstellungsgrenze des Flächennutzungsplans. 
Die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I in Verbindung 
mit dem zugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplan lassen sich insgesamt aus 
den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans der Stadt Leverkusen ent-
wickeln. 
 
Zu 4.: 
Die Bedenken bezüglich möglicher negativer Auswirkungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Den Bedenken wird jedoch nicht gefolgt. Das Kaltluftgutachten schließt si-
gnifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die nächtliche Kaltluftversorgung der 
Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar aus. Aufgrund der vorherrschen-
den guten Durchlüftungsverhältnisse und der verhältnismäßig geringen Größe des 
Planvorhabens ist somit auch nicht von signifikanten planungsbedingten Änderungen 
der Temperatur oder der bioklimatischen Verhältnisse über die Plangebietsgrenzen 
hinaus auszugehen. Zum Umgang mit den zu erwartenden Auswirkungen innerhalb 
des Plangebietes enthält das vorliegende Kaltluftgutachten bereits Empfehlungen. 
Der Einfluss des Vorhabens auf das Mikroklima kann im Rahmen der Kaltluftuntersu-
chung nicht vollumfänglich abgebildet werden. Allerdings ist aufgrund der Gestaltung 
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der Gebäude und der Freianlagen sowie der vorgesehenen Klimaanpassungsmaß-
nahmen nicht damit zu rechnen, dass es planungsbedingt zu einer spürbaren Ver-
schlechterung der klimatischen Situation kommt.  
Eine Ergänzung der bereits vorliegenden Kaltluftgutachtens der Fa. Peutz Consult 
GmbH durch Simulationsrechnungen mit einem mikroskaligen Stadtklimamodell wird 
seitens des Fachbereichs Umwelt als nicht erforderlich eingeschätzt.  
 
Zu 5.: 
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wurde Erschließungsva-
riante Nr. 2 (Erschließung von Süden über den Kurtekottenweg) weiterverfolgt. Im 
Zuge dessen wird eine Veränderung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-
Langgässer-Straße nicht erwartet. Die städtebauliche Variante 3, welche einen Mini-
Kreisverkehr im Süden vorsah, wurde in Abstimmung mit den weiteren Fachämtern 
der Stadt Leverkusen verworfen, da der Nutzen eines Kreisverkehrs als vergleichs-
weise gering eingeschätzt wird. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Äußerungen hinsichtlich des 
Standortes sowie zum Gebäudekörper werden nicht geteilt. Die klimatischen Ge-
sichtspunkte werden durch die Planung berücksichtigt. Mit Auswahl der Variante 2 
(Kurtekottenweg) für das weitere Verfahren wird eine Veränderung der Verkehrsent-
wicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße sowie der Bertha-von-Suttnerstraße 
nicht erwartet und somit den geäußerten Bedenken zur Erschließungsplanung der 
Variante 1 entsprochen. 
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II/A 4 V 40/I_3(2): Stellungnahme_04 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. Der überwiegende Teil des räumlichen Geltungsbereichs des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans V 40/I befindet sich in dem seit dem Jahr 2006 wirksa-
men Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen in einem als „Wohnbaufläche“ aus-
gewiesen Bereich. Die zulässige bauliche Nutzung „Wohnheim für Jugendsportler*in-
nen“ stellt zwar keine aus § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO entwickelte Baugebietskategorie 
dar, zielt jedoch auf eine Wohnnutzung ab. Da das Bauvorhaben innerhalb der aus-
gewiesenen Wohnbaufläche vorgesehen ist, wird das Vorhaben aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt. Dementsprechend war und ist die bauliche Entwick-
lungsmöglichkeit der bislang unbebauten Flächen öffentlich bekannt. 
Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird mit der Festlegung von Bau-
grenzen sowie der Festsetzung von Grünflächen sichergestellt, dass innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans keine weitere Bebauung entsteht. Ein großer 
Teil, der im Flächennutzungsplan noch dargestellten Wohnbaufläche zwischen Elisa-
beth-Langgässer-Straße und Kurtekottenweg, wird zukünftig entfallen, da diese ver-
bleibende Fläche zum einen bereits als Kompensationsmaßnahme für die Bebauung 
Elisabeth-Langgässer-Straße und zum anderen als Kompensationsmaßnahme für 
das "Haus der Talente" umgewidmet wird.Der Kampfmittelräumdienst hat nicht, wie 
hier irreführend beschrieben wird, die Dünenlandschaft "durchforstet", sondern ge-
zielt Verdachtspunkte abgebohrt bzw. gegraben. 
 
Die Privatsphäre der umliegenden Anwohner*innen wird durch einen ausreichenden 
baulichen Abstand hinreichend gewahrt. Zusätzlich wird durch den geplanten Innen-
hof des Gebäudes mit Freiflächen darauf hingewirkt, dass die Privatsphäre der umlie-
genden Nachbar*innen gewahrt bleibt und das Freizeitverhalten insbesondere im In-
nenbereich stattfindet. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Den Äußerungen wird nicht ge-
folgt.  
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II/A 5 V 40/I_3(2): Stellungnahme_05 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Bedenken über das gesamte Vorhaben werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu: Überlagerung BPlan Nr. 206/I: 
Für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans besteht derzeit 
kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Im südwestlichen Bereich des Be-bauungs-
plans besteht eine Überlagerung mit dem räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 206/I „Kurtekottenweg/Fontanestraße“, dessen Aufstellung im Jahr 
2012 erfolgte. Die öffentliche Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
wurde durch den Bau- und Planungsausschuss der Stadt Leverkusen am 25.02.2013 
beschlossen (Vorlage Nr. 1984/2013) und wurde vom 20.03.13 bis 22.04.13 durch-
geführt. Aufgrund einer Planänderungen wurde nach der öffentlichen Auslegung zu-
dem eine eingeschränkte Beteiligung der Betroffenen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 
BauGB durchgeführt. Ziel des Bebauungsplans Nr. 206/I war die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte 
mit acht Gruppen sowie der planungsrechtlichen Sicherung und Steuerung der west-
lich und südlich gelegenen Infrastruktureinrichtungen (Schule, weitere Kitas). Der 
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vom Geltungsbereich des V 40/I erfasste Teil sah die Festsetzung einer Gemeinbe-
darfsfläche sowie östlich einer Fläche für die Landwirtschaft vor. Zum Bebauungs-
plan Nr. 206/I erfolgte ein Abwägungsbeschluss des Rates der Stadt Leverkusen 
vom 15.07.2013 (Vorlage Nr. 2189/2013), in dessen Folge die Voraussetzungen für 
eine Beurteilung des Vorhabens des Kita-Neubaus gemäß § 33 BauGB (Zulässigkeit 
von Vorhaben während der Planaufstellung) hergestellt wurde. Der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan wird nach Erlangung der Rechtskraft die planungsrechtliche 
Steuerung für die bisher nicht rechtsverbindlich gewordenen Teilflächen des Bebau-
ungsplans Nr. 206/I im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
übernehmen. Im Beteiligungsverfahren wurde durch den Eigentümer der Kinderta-
gesstätte der beabsichtigten baulichen Entwicklung nicht widersprochen. 
In zeitlicher Folge wurde die heute bestehende Kindertagesstätte „Löwenburg“ nach 
§ 35 BauGB genehmigt. Sollte das Verfahren Nr. 206/I weitergeführt werden, wäre 
dieses mit einer Änderung bzw. Rücknahme des Geltungsbereiches verbunden, um 
sich gegenüber dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I und der nun für 
diese Flächen aktuellen Konzeption abzugrenzen. Bei sich überschneidenden Be-
bauungsplänen setzt der jeweils zuletzt rechtswirksam gewordene Bebauungsplan 
das gültige Ortsrecht fest. 
 
Zu: Wegeverbindung Elisabeth-Langgässer-Straße: 
Wie bereits in der Stellungnahme angenommen, wird die fußläufige Erschließung an 
die Elisabeth-Langgässer-Straße gemäß Stellungnahme der Feuerwehr aus der früh-
zeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB zur Nutzung einer weiteren Löschwas-
serentnahmestelle empfohlen. 
Ein direkter Zugang über einen zweiten Weg könnte im Brandfall oder bei anderen 
Notfällen essenziell sein, um Personen zu retten oder das Gebäude effektiver zu 
schützen.  
Zusätzlich soll die ohnehin erforderliche Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgässer-
Straße als sozialräumliche Verknüpfung des „Haus der Talente“ zu den umliegenden 
Wohngebieten ausgebildet werden. Hiermit soll das Vorhaben städtebaulich und 
funktional in das Wohngebiet integriert werden. Somit wird unter anderem den ju-
gendlichen Sportler*innen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu Fuß bzw. per 
Rad nach Ost fortbewegen zu können. Dies betrifft unter anderem den Weg zur Bus-
haltestelle Heymannstraße. Gleichermaßen soll eine Nutzung als Durchgangsweg für 
die Bewohner*innen der umliegenden Gebäude ermöglicht werden. Der Wegfall der 
sog. „Naherholungsfläche“ wurde in diversen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
kritisch bewertet. 
Zusätzlich wird auf die nur geringe Dimensionierung des Weges verwiesen. Dieser 
soll gemäß Darstellung im Vorhaben- und Erschließungsplan als wassergebundene 
Wegedecke ausgebildet werden. Somit besteht keine vollständige Versiegelung der 
Wegefläche.  
Der Anregung, die Zuwegung an die Elisabeth-Langgässer-Straße für Privatpersonen 
zu unterbinden, wird nicht gefolgt.  
 
Die Bedenken über den Verkehr und die Parksituation im Bereich des Wohngebiets 
(z. B. Elisabeth-Langgässer-Straße, Bertha-von-Suttner-Straße) werden zur Kenntnis 
genommen. Der Besucherverkehr (z.B. durch die Eltern der Kinder) soll gemäß dem 
pädagogischen Konzept nur am Wochenende stattfinden. Die privaten Stellplatzanla-
gen wurden so dimensioniert, dass eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen für Be-
sucher*innen und Mitarbeiter*innen zur Verfügung steht.  
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Eine Beeinträchtigung des Wohngebiets wird durch das Erschließungskonzept ver-
mieden.  
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelte Besucher*innen im 
Bereich des Wohngebiets parken. In Abstimmung mit dem Fachbereich 31 – Mobilität 
und Klimaschutz der Stadt Leverkusen wird die Situation jedoch als unproblematisch 
bewertet.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Hinsichtlich der Wegeführung wird den Bedenken nicht gefolgt. Den Bedenken über 
die Parkplatzsituation auf der Elisabeth-Langgässer-Straße wird nicht gefolgt. 
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II/A 6 V 40/I_3(2): Stellungnahme_06 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die grundsätzliche Ablehnung des Vorhabens wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Planänderung: 
Die Planung zur Lage des Baukörpers musste aufgrund präziser Erkenntnisse im 
Verfahren über die Lage der Seveso-Planungszone nach der Durchführung der früh-
zeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB geändert wurde. Dieser 
Umstand wurde im Rahmen der Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
dargelegt und den Betroffenen die Möglichkeit gegeben, sich zu der fortentwickelten 
Planung zu äußern.  
Die Annahme, es habe keine nennenswerte Überprüfung der (Fach-)Gutachten statt-
gefunden, ist nicht zutreffend. Im Rahmen sämtlicher Fachgutachten wurde geprüft, 
in welchem Umfang Auswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. Die Auswir-
kungen der geänderten Planung wurden in allen Gutachten ermittelt, bewertet und in 
der Abwägung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans berücksichtigt. Hierbei 
wurde individuell geprüft, in welcher Tiefe eine Aktualisierung erforderlich ist. Dies ist 
jeweils in den Gutachten dargestellt. Da sich die grundlegenden Parameter der Pla-
nung (Nutzung, bauliche Höhe, versiegelte Fläche etc.) nicht grundlegend geändert 
haben, sind die Auswirkungen geringfügig. 
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Es ist zutreffend, dass in dem Verkehrsgutachten von Brilon Bondzio Weiser zum 
Teil Grafiken mit veralteten Planungsständen enthalten sind.  
Dies begründet sich darin, dass in dem Gutachten die grundsätzliche Machbarkeit 
der Erschließungsoptionen geprüft wurde. Die verschiedenen Varianten waren Inhalt 
der frühzeitigen Beteiligung. Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Be-
lange wurde eine Entscheidung zugunsten der sog. Erschließungsvariante Nr. 2 
(Kurtekottenweg) getroffen und diese im weiteren Verfahren konkretisiert. Zusätzlich 
wurde im Zuge der Erarbeitung der Vorzugsvariante der Lageverlauf der Seveso-Pla-
nungszone konkretisiert.  
Es ist jedoch für die Aussagekraft der verkehrlichen Machbarkeitsuntersuchung uner-
heblich, dass die dargestellte Einmündung in der weiteren Planung um wenige Meter 
verschoben wurde.  
 
Die Annahme, die Untersuchung des Gewerbelärms sei nicht aktualisiert worden, ist 
nicht zutreffend. Die untersuchten Fassaden sind dem Gutachten zu entnehmen 
(siehe z. B. Anhang B1 und B2).  
 
Die Aktualität der Aussagen des geotechnischen Berichts wurde im Zuge der Ver-
schiebung des Baukörpers durch das Gutachterbüro MIDDENDORF-GEOSERVICE 
GBR überprüft. Somit stellt das Gutachten weiterhin fest, dass „eine Gefährdung der 
Standsicherheit von Nachbargebäuden aktuell nicht erwartet wird“.  
 
Zu: Entwässerung: 
Wie im Bodengutachten dargestellt, weist der vorhandene Boden eine hohe Versik-
kerungsfähigkeit auf. Zwar wird für das Bauvorhaben der für das Fundament erfor-
derliche Boden ausgetauscht, dennoch wird durch entsprechende Regenwasser-
mulden eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ermöglicht. Die Di-
mensionierung der Versickerungsmulden wurde durch das Büro PS Landschaft ge-
plant und für ein sog. 30-jähriges Ereignis konzipiert.   
Hierfür wird im weiteren Verfahren ein entsprechender Überflutungsnachweis geführt. 
Entsprechend wird nachgewiesen, dass das Niederschlagswasser auch bei Starkre-
gen auf dem Gelände zurückgehalten wird und nicht auf Nachbarparzellen abfließt. 
Der Anregung, eine Starkregenanalyse analog nach TRAS 310 durchzuführen, wird 
daher nicht gefolgt.  
 
Zu Kaltluftuntersuchung: 
Die Bedenken über die Aussagekraft der Kaltluftuntersuchung von Peutz Consult 
werden zur Kenntnis genommen. Die Annahme, die Ergebnisse des Kaltluftgutach-
tens seien „geschönt“ worden, ist nicht zutreffend. Das Gutachten wurde fachlich 
durch den Fachbereich Umweltvorsorge / Umweltplanung - Klima/Luft der Stadt Le-
verkusen geprüft. Die Methodik der Untersuchung des Gutachtens wurde mit dem 
Fachbereich Umwelt der Stadt Leverkusen abgestimmt.  
Es wird angenommen, dass es sich bei dem „veralteten Gutachten“ um den Entwurf 
des Kaltluftgutachtens zur frühzeitigen Beteiligung handelt. Die Stellungnahme impli-
ziert, dass die Aussagen des Gutachtens zur Offenlage des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans angepasst wurden. Dies ist nicht zutreffend.  
In dem Kapitel 8 wurde die Aktualität des Gutachtens im Hinblick auf die Verschie-
bung der Baukörper überprüft. Zusätzliche wurde das Gutachten redaktionell überar-
beitet.  
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Das Kaltluftgutachten von Peutz Consult stellt eine Worst-Case-Betrachtung dar. Bei 
einer Betrachtung der Regionalwinde wäre insgesamt eine positivere Bewertung der 
Sachlage zu erwarten. Daher wurde bewusst auf die Analyse der Regionalwinde ver-
zichtet.  
Entgegen der Annahme stellt das Gutachten fest, dass aufgrund der Gestaltung der 
Gebäude und der Freianlagen sowie der vorgesehenen Klimaanpassungsmaßnah-
men nicht damit zu rechnen sei, dass es „planungsbedingt zu einer spürbaren Ver-
schlechterung der klimatischen Situation auf den benachbarten Grundstücken 
kommt“. Zusätzlich ist nicht ein „überwiegender Teil des Gebäudekomplexes“ über 
8 m hoch, sondern lediglich der Gebäudeteil im Norden. Das Gutachten stellt dar, 
dass sich das Windfeld „aufgrund der geringen Gebäudehöhe (…) nur im direkten 
Nahfeld der neuen Bebauung verändern wird“.  
Das Kaltluftgutachten schließt signifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die 
nächtliche Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar 
aus. Aufgrund der vorherrschenden guten Durchlüftungsverhältnisse und der kom-
pakten Dimensionierung des Planvorhabens ist somit nicht von signifikanten pla-
nungsbedingten Änderungen der Temperatur oder der bioklimatischen Verhältnisse 
über die Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Zum Umgang mit den zu erwarten-
den Auswirkungen innerhalb des Plangebietes enthält das vorliegende Kaltluftgut-
achten bereits Empfehlungen, welche im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
umgesetzt werden.  
 
Der Einfluss des Vorhabens auf das Mikroklima kann im Rahmen der Kaltluftuntersu-
chung nicht vollumfänglich abgebildet werden. Wie bereits oben dargestellt, schließt 
das Gutachten plausibel eine planungsbedingte, spürbare Verschlechterung der kli-
matischen Situation auf den benachbarten Grundstücken aus. Eine Ergänzung der 
bereits vorliegenden Kaltluftgutachtens der Fa. Peutz Consult GmbH durch Simulati-
onsrechnungen mit einem mikroskaligen Stadtklimamodell wird seitens des Fachbe-
reichs Umwelt als nicht erforderlich eingeschätzt.  
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Unteren Naturschutzbehörde nicht 
um das Amt 67 handelt. Sowohl der Fachbereich 32 (u.a. Umweltvorsorge / Umwelt-
planung – Klima/Luft) als auch der Fachbereich 67 (Stadtgrün) wurden im Rahmen 
des Bauleitplanverfahrens beteiligt. Es ist zutreffend, dass im Laufe des Verfahrens 
seitens der Ämter Bedenken über die Versiegelung geäußert wurden.  
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden durch die 
Untere Immissionsschutzbehörde – Klima/Luft „keine grundsätzlichen Bedenken“ aus 
klimatischer und lufthygienischer Sicht geäußert. Die Stellungnahme bestätigt, dass 
diverse Maßnahmen umgesetzt werden, welche „sich günstig auf die klimatische Si-
tuation im Plangebiet auswirken“.  
Durch den Fachbereich 67 wurden keine Bedenken aus stadtklimatischer Sicht geäu-
ßert.  
 
Zu: Wegeverbindung Elisabeth-Langgässer-Straße: 
Die fußläufige Erschließung an die Elisabeth-Langgässer-Straße wird gemäß Stel-
lungnahme der Feuerwehr aus der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
zur Nutzung einer weiteren Löschwasserentnahmestelle empfohlen. 
Ein direkter Zugang über einen zweiten Weg könnte im Brandfall oder bei anderen 
Notfällen essenziell sein, um Personen zu retten oder das Gebäude effektiver zu 
schützen.  
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Da ohnehin eine Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgässer-Straße vorgesehen 
wird, soll diese auch für die Bewohner*innen genutzt werden und als sozialräumliche 
Verknüpfung des „Haus der Talente“ zu den umliegenden Wohngebieten ausgebildet 
werden. Hiermit soll das Vorhaben städtebaulich und funktional in das Wohngebiet 
integriert werden. Somit wird unter anderem den jugendlichen Sportler*innen die 
Möglichkeit gegeben werden, sich zu Fuß bzw. per Rad nach Ost fortbewegen zu 
können. Dies betrifft unter anderem den Weg zur Bushaltestelle Heymannstraße. 
Gleichermaßen soll eine Nutzung als Durchgangsweg für die Bewohner*innen der 
umliegenden Gebäude ermöglicht werden. 
Bedenken über ein „Spannungspotenzial“ mit den Anwohner*innen werden nicht ge-
teilt, da es sich hierbei um subjektive Vorbehalte handelt. Inwiefern durch die Anbin-
dung nach Osten eine Spaltung weiterer Grünflächen entsteht, kann nicht nachvoll-
zogen werden, da der geplante Weg durch eine derzeit als privater Garten genutzte 
Fläche verläuft.  
Der Annahme, die Anbindung über einen Fußweg an die Elisabeth-Langgässer-
Straße werde „von den Anwohnern nicht gewünscht“, wird entgegengehalten, dass 
die Nachbarschaft eine diverse Gruppe mit verschiedenen Interessen ist. Der Wegfall 
der sog. „Naherholungsfläche“ wurde in diversen Äußerungen aus der Öffentlichkeit 
der frühzeitigen Beteiligung kritisch bewertet. Zusätzlich wird auf die nur geringe Di-
mensionierung des Weges verwiesen. Diese soll gemäß Darstellung im Vorhaben- 
und Erschließungsplan als wassergebundene Wegedecke ausgebildet werden. So-
mit besteht keine vollständige Versiegelung der Wegefläche.  
 
Der Anregung, einen Fußweg über die Kindertagesstätte zu führen, wird aus den 
oben genannten Gründen nicht gefolgt. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass im 
Rahmen der Erschließungsmaßnahmen ein Bürgersteig entlang des Kurtekotten-
wegs hergestellt wird. Somit wird für die Sportler*innen ein zweiter Fußweg in einer 
kürzeren Distanz zur Bushaltestelle Heymannstr. hergestellt. Eine (z. B. immissions-
schutzrechtliche) „Belastung“ wird durch die fußläufige der jungen Bewohner*innen 
nicht erwartet. 
Im Rahmen des pädagogischen Konzepts für die jugendlichen Sportler*innen soll 
eine selbstbestimmte und eigenständige Mobilität gewährleistet werden, insbeson-
dere für die Wege zur Schule. Aufgrund dessen ist die fußläufige Erreichbarkeit der 
nächsten Bushaltestelle „Heymannstr.“ von hoher Bedeutung für das Vorhaben.  
 
Bei den künftigen Bewohner*innen handelt es sich sowohl um Fußballer*innen als 
auch Leichtathleth*innen. Aufgrund dessen ist ein möglicher Wegfall der Sportanla-
gen an der Kurt-Rieß-Anlage nicht maßgeblich für die Standortentscheidung zugun-
sten des Kurtekottenwegs.  
 
Zu „Baustellenzufahrt“: 
Die Bedenken über mögliche Beeinträchtigungen im Zuge der Baumaßnahmen wer-
den zur Kenntnis genommen. Gemäß Anregung der Unteren Bodenschutzbehörde 
wurde ein Bodenschutzkonzept erstellt. Dieses hat zum Ziel, die baubedingten Aus-
wirkungen zu minimieren. Das Konzept ist Bestandteil des Durchführungsvertrags 
zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger. Darin ist unter anderem vorgesehen, 
dass die Baustellenzufahrt im Bereich der späteren Erschließungsstraße vom Kurte-
kottenweg errichtet wird. Eine Beeinträchtigung der Elisabeth-Langgässer-Straße 
durch Baustellenverkehr ist somit nicht gegeben.  
 
  



36 
 

Zu „Verkehr und Parksituation“: 
Die Bedenken über den Verkehr und die Parksituation im Bereich des Wohngebiets 
(z. B. Elisabeth-Langgässer-Straße, Bertha-von-Suttner-Straße) werden zur Kenntnis 
genommen. Eine Beeinträchtigung des Wohngebiets wird entsprechend des Er-
schließungskonzeptes über den Kurtekottenweg vermieden.  
Der Besucherverkehr (z.B. durch die Eltern der Kinder) soll gemäß dem pädagogi-
schen Konzept generell nur am Wochenende stattfinden. Die privaten Stellplatzanla-
gen wurden so dimensioniert, dass eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen für Be-
sucher*innen und Mitarbeiter*innen zur Verfügung steht.  
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelte Besucher*innen im 
Bereich der Elisabeth-Langgässer-Straße oder im angrenzenden Wohngebiet par-
ken. Gemäß Angabe des Fachbereichs 31 – Mobilität und Klimaschutz der Stadt Le-
verkusen wird die Situation jedoch als unproblematisch bewertet: „In Kombination mit 
den vorhandenen Garagen und privaten Stellplätzen auf den Grundstücken ist davon 
auszugehen, dass die zusätzliche Nachfrage nach Parkraum keinen spürbaren Ein-
fluss auf die Verfügbarkeit von Parkmöglichkeiten für Anwohner*innen in fußläufiger 
Entfernung zu ihrer Wohnung bzw. ihrem Haus haben werden.“ 
 
Zu „Zauneidechsen“: 
Die Fotodokumentation der Zauneidechse wird positiv zur Kenntnis genommen. 
Wenn die Arten vor der Bebauung der Grundstücke an der Elisabeth-Langgässer-
Straße bereits in den Gärten angetroffen wurden, hat offenbar die neue Bebauung 
ihren Lebensraum nicht beeinträchtigt. Wenn die Arten erst nach der Bebauung an 
der Elisabeth-Langgässer-Straße die Privatgärten erreicht haben, kann die Einwan-
derung durchaus mit den zeitgleichen Entwicklungsmaßnahmen an der Binnendüne 
im Zusammenhang gesehen werden und die Zauneidechsen haben sich von dort bis 
in die Privatgärten vorbewegt und die randliche lockere Bebauung hat offenbar zu 
keiner erheblichen Beeinträchtigung des Zauneidechsenvorkommens geführt. Viel-
mehr ist dieses gezielt durch die Entwicklung auf der Ausgleichsfläche der Düne ge-
fördert worden. Dies wird ebenfalls für die gleichfalls randliche Bebauung des aktuel-
len Planvorhabens prognostiziert. 
Zudem wird durch die Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen einerseits und 
Ausgleichsmaßnahmen andererseits Sorge getragen, dass der Lebensraum der 
Zauneidechse optimiert und auf die gesamte als Glatthaferwiese zu entwickelnde 
Ausgleichsfläche ausgeweitet wird. 
 
Zu „Biotopwertigkeit“: 
Die Biotopwertigkeit unter Berücksichtigung des Biotopentwicklungspotenzials des 
Geltungsbereichs wurde in Abstimmung mit der UNB neu bewertet. Die Neubewer-
tung betrifft den Ist- und den Planungszustand. Die neue Bewertung und die daraus 
folgende Eingriffs- und Ausgleichsermittlung geht mit der Bewertung der UNB kon-
form. 
Zum Vorkommen des Schwarzkehlchens sowie seiner Biologie und Nutzung des Le-
bensraums wurden in der Artenschutzprüfung detaillierte Ausführungen gemacht. 
Das Habitat des Schwarzkehlchens wird durch das Planungsvorhaben nicht beein-
trächtigt. Wie die Untersuchungen zum Schwarzkehlchen im Gebiet und auch an an-
deren Stellen im Landschaftsraum zeigen, wird das Schwarzkehlchen durch die 
Nähe der Bebauung - hier bestehende Wohnbebauung an der Elisabeth-Langgässer-
Straße nicht beeinträchtigt. Diese Bebauung und die hiervon ausgehenden Aktivitä-
ten liegt wesentlich näher am Schwarzkehlchen-Habitat als die die neu geplante Be-
bauung. 



37 
 

Im Zusammenhang mit dem Planungsvorhaben werden umfängliche Ausgleichsmaß-
nahmen ausgeführt, die aufgrund ihrer Mehrfachwirkung neben den biotischen As-
pekten sich u.a. auch positiv auswirken auf Boden, Wasserhaushalt und Klima. 
 
Zu „Siedlungsbild“: 
Die angrenzenden Wohngebäude unterscheiden sich aufgrund ihrer Baustruktur ein-
deutig von der Kubatur und Erscheinung des geplanten Wohnheims. Städtebaulich 
fügt sich der Baukörper allerdings in die Siedlungsstruktur ein, da dieser in den bis-
her unbebauten Bereich zwischen der Bebauung der Elisabeth-Langgässer-Straße 
im Osten und des Solitärgebäudes der Kita Löwenburg im Westen platziert wird und 
somit den vorhandenen Siedlungsrand arrondiert. 
Für das Vorhaben ist eine zweigeschossige Bauweise mit einer Höhe (Gebäudeober-
kante) von bis zu 8,27 m über dem Geländeniveau vorgesehen. Für den überwiegen-
den Teil ist lediglich eine Höhe von max. 6,52 m geplant. Mit der zweigeschossigen 
Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des Bodens möglichst 
zu reduzieren. Somit wird den Belangen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
ein höheres Gewicht eingeräumt. 
Die absolute Höhe des geplanten Gebäudes ist somit nur geringfügig höher als die 
der umliegenden Wohngebäude mit Pult- oder Satteldach. 
Die anliegende Kindertagesstätte Löwenburg weist zudem eine höhere Gebäude-
oberkante über Normalhöhennull als das Vorhaben auf. Demnach wird durch die ge-
plante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach die effiziente Realisie-
rung einer hohen Einwohner*innendichte von bis zu 40 Personen gewährleistet. So-
mit kann die erforderliche Versiegelung des Grundstücks begrenzt werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich westlich des Vorhabens mehrere Solitäre be-
finden, so dass aus der Gesamtperspektive der Örtlichkeit ein Einfügen in die Umge-
bung gegeben ist. Im Vergleich zu einer Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzelge-
bäude, welche sich mutmaßlich besser in die (Wohn-)Umgebung einfügen würden, 
bestehen die Vorteile der geplanten Gebäudekubatur darin, dass durch die Konzen-
tration die Freianlagen effektiver zugunsten ökologischer Zwecke (Bepflanzung, Ver-
sickerung) sowie zur Schaffung eines angemessenen Bebauungsabstands zur 
Wohnbebauung genutzt werden können.  
Aufgrund der solitären Anordnung bietet die kompakte Form des geplanten Gebäu-
des die Möglichkeit, westlich und östlich des Gebäudes Sichtachsen bzw. ökologisch 
wirksame Verbindungen zum Landschaftsraum auszubilden. 
Der Umweltbericht des vorhabenbezogenen Bebauungsplans stellt dar, dass die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild erheblich sind, diese jedoch in ihrer Wirkung 
zu relativieren sind.  
 
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die umliegende Wohnbebauung einen Ab-
stand von mindestens 15 m zum geplanten Gebäude aufweist, um eine ausrei-
chende Abstandsfläche zu gewährleisten. Der kürzeste Abstand des geplanten Ge-
bäudes zur Grundstücksgrenze der Nachbarbebauung beträgt im Norden und Osten 
jeweils rund 10 m. Durch die gedrehte Anordnung des Baukörpers vergrößert sich 
der Abstand entlang der Grundstücksgrenze linear. Der Abstand zum östlichen, 
nächst gelegenen Wohngebäude beträgt in kürzester Entfernung ca. 15 m und ver-
größert sich ebenfalls linear durch die leicht gedrehte Anordnung. Dieser Abstand 
wird, auch aufgrund der zweigeschossigen Bebauung, als städtebaulich vertretbar 
bewertet. Im Norden besteht zu den Wohnbaukörpern eine Distanz von mindestens 
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30 m. Insgesamt wird durch den Baukörper des Wohnheims die bisher uneinge-
schränkte Sicht der betroffenen Anwohner nach Süden bzw. Westen eingeschränkt. 
Da ein Anspruch auf freie Aussicht in einem Wohngebieten grundsätzlich nicht gege-
ben ist, lässt sich dieses auch aus der Bestandssituation heraus nicht ableiten.  
Durch  Begrünungs- und Versickerungsflächen wird zudem auch ein gestalterischer 
Abstand zur angrenzenden Wohnbebauung geschaffen, so dass insgesamt eine ver-
trägliche nachbarschaftliche Situation erzielt werden kann. 
 
Zusätzlich wird durch den geplanten Innenhof des Gebäudes mit Freiflächen darauf 
hingewirkt, dass die Privatsphäre der umliegenden Nachbar*innen gewahrt bleibt und 
das Freizeitverhalten insbesondere im Innenbereich des Wohnheims stattfindet. 
 
Zu „Kita-Löwenburg“: 
Städtebauliche Bezüge werden grundsätzlich aus der Umgebung hergeleitet. In-
sofern stellt auch das Gebäude der Kindertagesstätte eine Bezugsgröße zur Bewer-
tung der vorhandenen Siedlungsstruktur dar. Die Kita-Löwenburg wurde auf Basis 
des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 206/I „Kurtekotten/Fonta-
nestraße“ geplant. Ziel des Bebauungsplans Nr. 206/I war die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte 
mit acht Gruppen sowie der planungsrechtlichen Sicherung und Steuerung der west-
lich und südlich gelegenen Infrastruktureinrichtungen (Schule, weitere Kitas). Der 
vom Geltungsbereich des V 40/I erfasste Teil sah die Festsetzung einer Gemeinbe-
darfsfläche sowie östlich einer Fläche für die Landwirtschaft vor. Nach erfolgter öf-
fentlicher Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 
20.03.13 bis 22.04.13 sowie nach einer eingeschränkte Beteiligung der Betroffenen 
gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB erfolgte durch den Rat der Stadt Leverkusen am 
15.07.2013 ein Abwägungsbeschluss über die eingegangenen Stellungnahmen, in 
dessen Folge die Voraussetzungen für eine Beurteilung des Vorhabens des Kita-
Neubaus gemäß § 33 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstel-
lung) hergestellt wurde. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nach Erlangung 
der Rechtskraft die planungsrechtliche Steuerung für die bisher nicht rechtsverbind-
lich gewordenen Teilflächen des Bebauungsplans Nr. 206/I im Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans übernehmen. Im Beteiligungsverfahren wurde 
durch den Eigentümer der Kindertagesstätte der beabsichtigten baulichen Entwick-
lung nicht widersprochen. 
In zeitlicher Folge wurde die heute bestehende Kindertagesstätte „Löwenburg“ nach 
§ 35 BauGB genehmigt. Sollte das Verfahren Nr. 206/I weitergeführt werden, wäre 
dieses mit einer Änderung bzw. Rücknahme des Geltungsbereiches verbunden, um 
sich gegenüber dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I und der nun für die-
se Flächen aktuellen Konzeption abzugrenzen. Bei sich überschneidenden Bebau-
ungsplänen setzt der jeweils zuletzt rechtswirksam gewordene Bebauungsplan das 
gültige Ortsrecht fest. 
 
Zu „Flugsicherheit“: 
Die Bedenken über die Flugsicherheit werden zur Kenntnis genommen. Die Beden-
ken, dass das Vorhaben in geringer Entfernung zum Flugplatz errichtet wird, werden 
zur Kenntnis genommen. Starts und Landungen des Flugplatzes finden gemäß der 
Ausrichtung der Start- und Landebahn in den Richtungen 150° und 330° statt. Der 
überwiegende Teil der Starts erfolgt gemäß Aussage eines Vertreters des Flugplat-
zes in südlicher Richtung 330° (Süd-Ost). Nördlich des Kurtekottenwegs variiert die 
Höhe der Flugzeuge je nach Windverhältnissen zwischen „wenigen 10 m“ bis zu 
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„deutlich mehr als 100 m“. Bereits zum aktuellen Zeitpunkt wird ein Überflug des 
Wohngebiets aufgrund von Vorgaben über einen 30°-Schlenker in Richtung Bayer-
werk in der Regel vermieden.  
Direkte Überfluge des Gebäudes stellen eine Ausnahme dar. Dementsprechend ist 
nicht davon auszugehen, dass die Gefahren im Vergleich zur angrenzenden Kinder-
tagesstätte oder zur benachbarten Wohnbebauung höher sind.  
Eine Beurteilung zur Flugsicherheit erfolgte im Planverfahren durch die zuständige 
Behörde der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26. Hierbei wurden keine Beden-
ken hinsichtlich der Lage sowie zu der geplanten Höhe des Gebäudes geäußert. Um 
die Flugsicherheit hinsichtlich der Höhe zu gewährleisten, wurden im Bebauungsplan 
eine maximale Gebäudehöhe festgesetzt sowie Hinweise zu Baukränen während der 
Bauphase mit aufgenommen. Insgesamt wurde somit den Belangen der Flugsicher-
heit entsprochen.  
 
Hinsichtlich der Blendwirkung der Photovoltaik-Anlagen wurde kein Gutachten er-
stellt. Die Bedenken über mögliche Blendwirkungen durch die PV-Anlagen wurden 
jedoch bereits dahingehend berücksichtigt, dass im Rahmen des Durchführungsver-
trags zwischen der Stadt Leverkusen und dem Vorhabenträger eine entsprechende 
Regelung aufgenommen wird, dass nur solche Anlagen zugelassen werden, von de-
nen keine beeinträchtigende Blendwirkung ausgeht. Zudem wurde ein Hinweis in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen. Es ist jedoch darauf hinzuwei-
sen, dass die Neigung der Module (Ost-West-Richtung) sehr flach geplant ist (15°). 
Moderne Module sind schwarz und matt, daher ist keine Beeinträchtigung des Flug-
verkehres durch diese zu erwarten. Die Erstellung eines Gutachtens wird daher nicht 
als erforderlich bewertet. 
Die Bedenken über Gefahren im Brandfall werden zur Kenntnis genommen, die Be-
denken aber nicht geteilt. Es wird darauf hingewiesen, dass Beeinträchtigungen auch 
im Brandfall eines umliegenden Gebäudes entstehen würden. Grundsätzlich sind 
Rauchwolken jedoch aus weiter Entfernung sichtbar. Zusätzlich ist anzumerken, dass 
der An- und Abflug von Flugzeugen auf der gegenüberliegenden Seite der Start- und 
Landebahn möglich ist.  
 
Zu: Überlagerung BPlan Nr. 206/I: 
Für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans besteht derzeit 
kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Im südwestlichen Bereich des Bebauungs-
plans besteht eine Überlagerung mit dem räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 206/I „Kurtekottenweg/Fontanestraße“, dessen Aufstellung im Jahr 
2012 erfolgte. Die öffentliche Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
wurde durch den Bau- und Planungsausschuss der Stadt Leverkusen am 25.02.2013 
beschlossen (Vorlage Nr. 1984/2013) und wurde vom 20.03.13 bis 22.04.13 durch-
geführt. Aufgrund einer Planänderungen wurde nach der öffentlichen Auslegung zu-
dem eine eingeschränkte Beteiligung der Betroffenen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 
BauGB durchgeführt. Ziel des Bebauungsplans Nr. 206/I war die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte 
mit acht Gruppen sowie der planungsrechtlichen Sicherung und Steuerung der west-
lich und südlich gelegenen Infrastruktureinrichtungen (Schule, weitere Kitas). Der 
vom Geltungsbereich des V 40/I erfasste Teil sah die Festsetzung einer Gemeinbe-
darfsfläche sowie östlich einer Fläche für die Landwirtschaft vor. Zum Bebauungs-
plan Nr. 206/I erfolgte ein Abwägungsbeschluss des Rates der Stadt Leverkusen 
vom 15.07.2013 (Vorlage Nr. 2189/2013), in dessen Folge die Voraussetzungen für 
eine Beurteilung des Vorhabens des Kita-Neubaus gemäß § 33 BauGB (Zulässigkeit 
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von Vorhaben während der Planaufstellung) hergestellt wurde. Der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan wird nach Erlangung der Rechtskraft die planungsrechtliche 
Steuerung für die bisher nicht rechtsverbindlich gewordenen Teilflächen des Bebau-
ungsplans Nr. 206/I im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
übernehmen. Im Beteiligungsverfahren wurde durch den Eigentümer der Kinderta-
gesstätte der beabsichtigten baulichen Entwicklung nicht widersprochen. 
In zeitlicher Folge wurde die heute bestehende Kindertagesstätte „Löwenburg“ nach 
§ 35 BauGB genehmigt. Sollte das Verfahren Nr. 206/I weitergeführt werden, wäre 
dieses mit einer Änderung bzw. Rücknahme des Geltungsbereiches verbunden, um 
sich gegenüber dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I und der nun für 
diese Flächen aktuellen Konzeption abzugrenzen. Bei sich überschneidenden Be-
bauungsplänen setzt der jeweils zuletzt rechtswirksam gewordene Bebauungsplan 
das gültige Ortsrecht fest. 
 
Zu „Störfälle“: 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 40/ I wurde ein Seveso Sicherheits- 
und Maßnahmenkonzept durch die Bayer AG erarbeitet. Anlass hierfür ist die Lage 
des Plangebietes, welches sich in der Peripherie des Chemparks Leverkusen befin-
det und somit dem gesamtstädtischen Gutachten der Stadt Leverkusen zur Erstel-
lung eines Konzeptes für die Stadtentwicklung unter dem Aspekt des § 50 BImSchG 
und Artikel 12 der Seveso-ll-Richtlinie (Seveso-ll-Konzept der Stadt Leverkusen) zu-
zuordnen ist. Der westliche Bereich des Vorhabens befindet sich innerhalb der Pla-
nungszone 2. Dieser Bereich umfasst den Vorplatz, die Zufahrt und umliegende Be-
reiche der Außenbereiche. Der östliche Bereich, welcher für sensible Wohnnutzun-
gen vorgesehen ist, befindet sich vollständig außerhalb der Planungszone 2. Dem-
nach sind für diesen Bereich keine baulichen, technischen oder organisatorischen 
Schutzmaßnahmen am Gebäude vorgesehen. Dennoch wurden in dem Konzept 
Maßnahmen und Vorkehrungen für den Fall eines “Dennoch-Störfalls” entwickelt. Die 
Maßnahmen und Vorkehrungen differenzieren sich in die Kategorien technische und 
organisatorische Schutzmaßnahmen. Demnach wird der Vorplatz des Wohnheims 
durch Erweiterung der bestehenden akustischen Alarmierungsanlage der Kita-Lö-
wenburg mit Lautsprechern ausgestattet, die im Alarmierungsfall einen akustischen 
Warnton senden. Die bestehende Alarmierungsanlage der westlich angrenzenden 
KiTa Löwenburg verfügt über eine direkte Anbindung an die Zentrale Warnanlage der 
Sicherheitszentrale des Chemparks. Die zentrale Warnanlage wird bei Ereignissen 
mit möglichen Außenwirkungen direkt von der Sicherheitszentrale aktiviert. Mit der 
Aktivierung der Zentralen Warnanlage kann ergänzend zu dem Grundstück der KiTa 
Löwenburg ein akustischer Warnton und/ oder optischer Melder (Warnleuchte) direkt 
ausgelöst und die Menschen auf dem Vorplatz alarmiert werden.  
 
Die aufgeführten Bedenken über die Zustimmung der Erziehungsberechtigten sind 
kein Belang der Bauleitplanung.  
 
Zu „Versieglungen“: 
Die Bedenken über die Versiegelung im Zuge des Vorhabens werden zur Kenntnis 
genommen. Die Fläche ist im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen 
als Wohnbaufläche dargestellt und somit planungsrechtlich bereits für eine entspre-
chende Wohnbebauung vorbereitet. Mit der zweigeschossigen Bauweise wird der 
Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des Bodens möglichst zu reduzieren. Im 
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Vergleich zur umgebenden Bebauung kann eine hohe Einwohner*innendichte bei ei-
ner vergleichsweise geringen Versiegelung erzielt werden. Zusätzlich können die das 
Gebäude umgebenden Freianlagen effektiv zugunsten ökologischer Zwecke (Be-
pflanzung, Versickerung) genutzt werden. 
Weiterhin setzt der vorhabenbezogene Bebauungsplan V40/I die südlichen Flächen 
als Grünflächen fest und verhindert somit planungsrechtlich eine anderweitige Nut-
zung. Zusätzlich wird darauf verwiesen, dass der Flächennutzungsplan der Stadt Le-
verkusen an dieser Stelle weitere Bauflächen darstellt und ermöglicht, die allerdings 
von der Vorhabenträgerin zugunsten der Ausgleichsfläche  nicht in Anspruch genom-
men werden.  
 
Somit werden die Bedenken zur Beanspruchung der Böden nicht geteilt, da der mit 
dem Vorhaben einhergehende Eingriff durch Kompensationsmaßnahmen vollständig 
ausgeglichen wird. Die mit dem Bauvorhaben verbundene Versieglung ist zudem auf 
das notwendige Maß reduziert und als verhältnismäßig zu bewerten. Für Pflanzen, 
Tier- und Vogelarten steht auch nach Umsetzung der Planung weiterhin eine zusam-
menhängende Fläche von etwa 4,17 ha zur Verfügung. Diese bemisst sich aus rena-
turierter Düne an der Elisabeth-Langgässer-Straße (ca. 7.100 m²), die den Erschlie-
ßungsweg begleitende Ruderalflur (ca. 1.800 m²), die Kompensationsmaßnahme „ar-
tenreiche Mähwiese“ im Geltungsbereich des Bebauungsplans (ca. 9.800) m² sowie 
die ca. 23.000 m² verbleibende Ruderalfläche und Kompensationsmaßnahme „arten-
reiche Mähwiese“ zwischen dem Geltungsbereich des Bebauungsplans und dem 
Kurtekottenweg. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Äußerungen über mangelnde 
Überprüfung und Aktualität der (Fach-)Gutachten sowie des Standorts des Gebäude-
körpers werden nicht geteilt.  
Die klimatischen sowie die relevanten Gesichtspunkte zum Artenschutz werden 
durch die Planung berücksichtigt. Ebenso werden die Gesichtspunkte zu „Dennoch-
Störfällen“ sowie zur Flugsicherheit durch die Planung berücksichtigt. 
Den Bedenken über die fußläufige Erschließung an die Elisabeth-Langgässer-Straße 
wird nicht gefolgt.  
Den Bedenken über Beeinträchtigen der Parksituation, der Flugsicherheit,der Einfü-
gung des Vorhabens in die Umgebung sowie zur Beanspruchung von Freiraum und 
Boden wird nicht gefolgt.  
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II/A 7 V 40/I_3(2): Stellungnahme_07 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu 1. Grundsätzliches: 
Bei dem Bauvorhaben handelst es sich um kein Internat, sondern um ein Wohnheim. 
Das Vorhaben dient der dauerhaften Wohnunterbringung und Betreuung junger 
Sportler*innen. Ergänzend sind u. a. Nutzungsräume für Besprechungen, Hausauf-
gabenbetreuung, Verwaltung und Versorgung Bestandteil des Gesamtkonzeptes. Da 
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es sich vornehmlich um eine Wohnnutzung handelt, ist eine Einfügung in die Umge-
bung aus nutzungsbezogener Sicht gegeben.  
 
Bezüglich der Bedenken über die Dimension des Vorhabens wird darauf hingewie-
sen, dass sich westlich des Vorhabens mehrere Solitäre vergleichbarer baulicher 
Höhe befinden, sodass eine Einfügung in die Umgebung grundsätzlich gegeben ist. 
Für das Vorhaben ist eine zweigeschossige Bauweise mit einer Höhe (Gebäudeober-
kante) von bis zu 8,27 m über dem Geländeniveau vorgesehen. Für den überwiegen-
den Teil ist lediglich eine Höhe von max. 6,52 m geplant. Mit der zweigeschossigen 
Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des Bodens möglichst 
zu reduzieren. Die absolute Höhe des geplanten Gebäudes ist somit nur geringfügig 
höher als die der umliegenden Wohngebäude mit Pult- oder Satteldach. Die anlie-
gende Kindertagesstätte Löwenburg weist zudem eine höhere Gebäudeoberkante 
über Normalhöhennull als das Vorhaben auf. 
Demnach wird durch die geplante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pult-
dach die effiziente Realisierung einer hohen Einwohner*innendichte von bis zu 40 
Personen gewährleistet.  
 
Bei der Fläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie auch der weiteren 
Fläche zwischen Kurtekottenweg, Elisabeth-Langgässer-Str. und Kita Löwenburg 
handelt es sich nicht um ein Naherholungsgebiet. Das Plangebiet ist unbebaut und 
wurde bis vor wenigen Jahren landwirtschaftlich genutzt. Gegenwärtig ist die Fläche 
als Ruderalfläche/Kulturbrache zu bezeichnen.. Die „öffentliche“ Nutzung wird vom 
Eigentümer geduldet. Bislang besteht der Nutzen der Fläche jedoch primär als 
Durchgangsort, zum Beispiel durch Spaziergehende. Der Vorhabenträger ermöglicht 
auch künftig eine Wegeverbindung über das private Grundstück.  
 
Zu 2. Industriestandort mit Seveso-Bereichen/Sicherheit:  
Das Gesamtstädtische Gutachten der Stadt Leverkusen, Erstellung eines Konzeptes 
für die Stadtentwicklung unter dem Aspekt des § 50 BImSchG und Artikel 12 der Se-
veso-II-Richtlinie, wurde durch den TÜV Rheinland erarbeitet und 2015 beschlossen 
(Vorlage Nr. 2015/0666). Das Gutachten dient als verbindliche Entscheidungsgrund-
lage, um Anforderungen der Seveso-II-Richtlinie in der Stadt Leverkusen umzuset-
zen. Das Gutachten ist somit gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB im Rahmen der Bau-
leitplanung zu berücksichtigen.  
Das Hauptziel der Seveso-II-Richtlinie ist die Schaffung eines hohen Sicherheitsstan-
dards an den Anlagen der Emittenten und damit die Vermeidung von schweren Un-
fällen durch Störfallbetriebe sowie die Begrenzung möglicher Folgen eines Unfalles. 
Weiterhin soll das Seveso-II-Gutachten als Planungs- und Entscheidungsgrundlage 
bzw. als Abwägungsmaterial für Planverfahren dienen, damit eine nachhaltige Stadt-
entwicklung innerhalb der historisch gewachsenen Gemengelage unter Berücksichti-
gung der Abstandseinhaltung gelingen kann.  
 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 40/ I wurde ein Seveso Sicherheits- 
und Maßnahmenkonzept durch die Bayer AG erarbeitet. Der westliche Bereich des 
Vorhabens befindet sich innerhalb der Planungszone 2. Dieser Bereich umfasst den 
Vorplatz, die Zufahrt und umliegende Bereiche der Außenbereiche. Der östliche Be-
reich, welcher für sensible Wohnnutzungen vorgesehen ist, befindet sich vollständig 
außerhalb der Planungszone 2. Demnach sind für diesen Bereich keine baulichen, 
technischen oder organisatorischen Schutzmaßnahmen am Gebäude vorgesehen. 
Dennoch wurden in dem Konzept Maßnahmen und Vorkehrungen für den Fall eines 
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“Dennoch-Störfalls” entwickelt. Die Maßnahmen und Vorkehrungen differenzieren 
sich in die Kategorien technische und organisatorische Schutzmaßnahmen. Dem-
nach wird der Vorplatz des Wohnheims durch Erweiterung der bestehenden akusti-
schen Alarmierungsanlage der Kita-Löwenburg mit Lautsprechern ausgestattet, die 
im Alarmierungsfall einen akustischen Warnton senden. Die bestehende Alarmie-
rungsanlage der westlich angrenzenden KiTa Löwenburg verfügt über eine direkte 
Anbindung an die Zentrale Warnanlage der Sicherheitszentrale des Chemparks. Die 
zentrale Warnanlage wird bei Ereignissen mit möglichen Außenwirkungen direkt von 
der Sicherheitszentrale aktiviert. Mit der Aktivierung der Zentralen Warnanlage kann 
ergänzend zu dem Grundstück der KiTa Löwenburg ein akustischer Warnton und/ 
oder optischer Melder (Warnleuchte) direkt ausgelöst und die Menschen auf dem 
Vorplatz alarmiert werden.  
 
Die Bedenken über die Flugsicherheit werden zur Kenntnis genommen. Die Beden-
ken, dass das Vorhaben in geringer Entfernung zum Flugplatz errichtet wird, werden 
zur Kenntnis genommen. Starts und Landungen des Flugplatzes finden gemäß der 
Ausrichtung der Start- und Landebahn in den Richtungen 150° und 330° statt. Der 
überwiegende Teil der Starts erfolgt gemäß Aussage eines Vertreters des Flugplat-
zes in südlicher Richtung 330° (Süd-Ost). Nördlich des Kurtekottenwegs variiert die 
Höhe der Flugzeuge je nach Windverhältnissen zwischen „wenigen 10 m“ bis zu 
„deutlich mehr als 100 m“. Bereits zum aktuellen Zeitpunkt wird ein Überflug des 
Wohngebiets aufgrund von Vorgaben über einen 30°-Schlenker in Richtung Bayer-
werk in der Regel vermieden.  
Direkte Überfluge des Gebäudes stellen eine Ausnahme dar. Dementsprechend ist 
nicht davon auszugehen, dass die Gefahren im Vergleich zur angrenzenden Kinder-
tagesstätte oder zur benachbarten Wohnbebauung höher sind.  
Eine Beurteilung zur Flugsicherheit erfolgte im Planverfahren durch die zuständige 
Behörde der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26. Hierbei wurden keine Beden-
ken hinsichtlich der Lage sowie zu der geplanten Höhe des Gebäudes geäußert. Um 
die Flugsicherheit hinsichtlich der Höhe zu gewährleisten, wurden im Bebauungsplan 
eine maximale Gebäudehöhe festgesetzt sowie Hinweise zu Baukränen während der 
Bauphase mit aufgenommen. Insgesamt wurde somit den Belangen der Flugsicher-
heit entsprochen. 
 
Zu 3. Alternativstandorte mit minimalen Eingriffen in die Natur und weiteren Vorteilen:  
Das Hotel Lindner ist für eine dauerhafte Wohnunterbringung von jugendlichen 
Sportler*innen ungeeignet. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur (heranrückenden) 
Autobahn 1 sind zu hohe Lärmimmissionen für eine Wohnnutzung jugendlicher 
Sportler*innen zu erwarten. Zusätzlich handelt es sich bei den Zimmern überwiegend 
um Nordausrichtung. 
 
Der vorgeschlagene Standort des ehemaligen Carl-Duisberg-Bads schadet aufgrund 
der unmittelbaren Lage am Chempark aus. Neben der Lage am Störfallgebiet gemäß 
Seveso-Schutzkonzept auch aus Schallschutzgründen (Nähe zur B8, Industrie) in ho-
hem Maße ungeeignet.  
 
Die Fläche südlich hinter der Brache der Kita Weltentdecker befindet sich innerhalb 
der Seveso-Schutzzone-II. Eine Neuerrichtung eines Wohngebäudes ist somit nur 
eingeschränkt möglich. Zusätzlich wäre auch bei dieser Nutzung ein Eingriff in den 
Außenbereich und würde damit auch den Darstellungen des gültigen Flächennut-
zungsplans widersprechen. 
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Das Gelände neben der Currenta-Wetterstation am Kurtekottenweg ist aufgrund des 
fehlenden Zusammenhangs zum Siedlungskörper ausgeschlossen und nicht mit den 
Zielen des Flächennutzungsplans vereinbar. Durch die Errichtung eines Wohngebäu-
des würde an diesem Standort ein Eingriff in den Außenbereich nach § 35 BauGB er-
folgen, welcher nicht zulässig wäre. Damit würde es zu einer Zersiedlung der Land-
schaft kommen. Zugleich wäre eine Einschränkung der ökologischen Funktionen der 
bestehenden Ausgleichsfläche Binnendüne möglich. 
 
Auf dem Gebiet der Bullenwiese in Schlebusch befindet sich gegenwärtig keine un-
bebaute Potenzialfläche. Da in dem Gebiet zum aktuellen Zeitpunkt keine Informatio-
nen über ungenutzte Flächen bestehen, besteht für diesen Standort keine adäquate 
Standortalternative. Für diesen Bereich existiert bereits eine Planung, die dem Vor-
haben des „Haus der Talente“ entgegensteht. 
 
Der Standort des Schwimmbads Auermühle ist gegenwärtig mit Flüchtlingsunterkünf-
ten genutzt. Aufgrund der mangelnden Alternativen der Unterbringung besteht hierfür 
gegenwärtig kein Alternativstandort. Aufgrund der aktuellen globalen Krisen (Kriege, 
Klimawandel etc.) ist nicht absehbar, dass der Standort in kurz- bis mittelfristiger Per-
spektive anderweitig verfügbar wird. Eine Grundstücksverfügbarkeit für eine Vorha-
benplanung ist daher nicht gegeben. Dieser Standort bietet zudem sowohl Wohnflä-
chenpotential als auch Erweiterungsflächenpotential für die Stadt Leverkusen, sollte 
dieser Standort in Zukunft verfügbar sein. Potentielle gefragte Nutzungen wären in 
dieser Lage z.B. eine Kita oder ein Altenwohnheim. Ebenfalls könnte diese Fläche 
aufgrund der Nähe zum Klinikum Leverkusen für gesundheitsaffine Nutzungen in-
frage kommen. Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Fläche im gültigen Flä-
chennutzungsplan als Grünfläche dargestellt ist.  
 
Zu 4. Erscheinungsbild der Landschaft im Leverkusener Süden:  
Die angrenzenden Wohngebäude unterscheiden sich aufgrund ihrer Baustruktur ein-
deutig von der Kubatur und Erscheinung des geplanten Wohnheims. Städtebaulich 
fügt sich der Baukörper allerdings in die Siedlungsstruktur ein, da dieser in den bis-
her unbebauten Bereich zwischen der Bebauung der Elisabeth-Langgässer-Straße 
im Osten und des Solitärgebäudes der Kita Löwenburg im Westen platziert wird und 
somit den vorhandenen Siedlungsrand arrondiert. 
 
Für das Vorhaben ist eine zweigeschossige Bauweise mit einer Höhe (Gebäudeober-
kante) von bis zu 8,27 m über dem Geländeniveau vorgesehen. Für den überwiegen-
den Teil ist lediglich eine Höhe von max. 6,52 m geplant. Die absolute Höhe des ge-
planten Gebäudes ist somit nur geringfügig höher als die der umliegenden Wohnge-
bäude mit Pult- oder Satteldach. Die anliegende Kindertagesstätte Löwenburg weist 
zudem eine noch höhere Gebäudeoberkante über Normalhöhennull als das Vorha-
ben auf. 
 
Die geplante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach führt zu einer effi-
zienten Realisierung einer hohen Einwohner*innendichte von bis zu 40 Personen in-
nerhalb der mit Baugrenzen festgesetzten Baufläche. Insgesamt wird durch die kom-
pakte Bauweise in Verbindung mit der geplanten Geschossigkeit, die zur Umsetzung 
des erforderlichen Raumprogramms vorgesehen ist, die Versiegelung des Grund-
stücks auf ein vertretbares Maß beschränkt. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass sich westlich des Vorhabens mehrere Solitäre be-
finden, so dass aus der Gesamtperspektive der Örtlichkeit ein Einfügen in die Umge-
bung gegeben ist. Im Vergleich zu einer Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzelge-
bäude, welche sich mutmaßlich besser in die (Wohn-)Umgebung einfügen würden, 
bestehen die Vorteile der geplanten Gebäudekubatur darin, dass durch die Konzen-
tration die Freianlagen effektiver zugunsten ökologischer Zwecke (Bepflanzung, Ver-
sickerung) sowie zur Schaffung eines angemessenen Bebauungsabstands zur 
Wohnbebauung genutzt werden können.  
Aufgrund der solitären Anordnung bietet die kompakte Form des geplanten Gebäu-
des die Möglichkeit, westlich und östlich des Gebäudes Sichtachsen bzw. ökologisch 
wirksame Verbindungen zum Landschaftsraum auszubilden. 
Der Umweltbericht des vorhabenbezogenen Bebauungsplans stellt dar, dass die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild erheblich sind, diese jedoch in ihrer Wirkung 
zu relativieren sind.  
 
Zu 5 Ausgleichsflächen:  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist so gefasst, dass sich sowohl das Vor-
haben als auch die Außenanlagen sowie die Ausgleichsflächen innerhalb des Gel-
tungsbereiches befinden. Die Ausgleichsflächen werden im Bebauungsplan als „Ge-
hölzstreifen“ sowie als „Artenreiche Mähwiese“ planungsrechtlich festgesetzt. Deren 
Umsetzung wird zudem im Durchführungsvertrag zwischen dem Vorhabenträger und 
der Stadt Leverkusen qualitativ, zeitlich und finanziell vereinbart. Die Biotopwertigkeit 
im Bestand sowie zum Ausgleich wurde fachgutachterlich ermittelt und wird im Um-
weltbericht zum Bebauungsplan ausführlich dargelegt. Dort werden die Biotoptypen 
des Geltungsbereiches in Bezug auf "Bestand" (Status quo) und "Planung" quantita-
tiv dargestellt und gemäß des abgestimmten Biotopwertverfahrens qualitativ bewer-
tet. Entsprechende Tabellen zeigen diese quantitativen und qualitativen Veränderun-
gen auf und werden durch Beschreibungen der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen 
ergänzt. Die hier angesprochene Zufahrt ist keine Ausgleichsmaßnahme und kein 
Teil der Ausgleichsbilanzierung. Hierzu sind Feldgehölze und die Glatthaferwiese als 
Maßnahmen festgesetzt worden. Die Maßnahmen sind vollumfänglich mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde abgestimmt und folgen deren Bewertungsvorschlag. 
 
Zu 6. Schäden an den angrenzenden Häusern der Bertha-von-Suttner- und  
Elisabeth-Langgässer-Str.: 
Die Bedenken, dass im Rahmen der Baumaßnahmen Gebäudeschäden durch Bo-
denverdichtungsmaßnahmen entstehen, werden zur Kenntnis genommen. Die Ge-
fahr von Erschütterungen während der Bauzeit ist jedoch kein Regelungsinhalt der 
Bauleitplanung.  
 
Zu 7. Ansicht aus den Gärten der Bewohner der anliegenden Grundstück  
Aussicht: 
Ein kompakter Baukörper trägt dazu bei, die erforderliche Versiegelung des Grund-
stückes zu begrenzen. Im Vergleich zu einer Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzel-
gebäude, welche sich mutmaßlich besser in die (Wohn-)Umgebung einfügen würden, 
bestehen die Vorteile der geplanten Gebäudekubatur darin, dass durch die Konzen-
tration die Freianlagen effektiver zugunsten ökologischer Maßnahmen (Bepflanzung, 
Versickerung) genutzt werden können. Auch die erforderlichen organisatorischen 
und sozialräumlichen Gesichtspunkte lassen sich durch das architektonische Kon-
zept notwendigerweise berücksichtigen.  
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Die Privatsphäre der umliegenden Anwohner*innen wird durch einen ausreichenden 
baulichen Abstand hinreichend gewahrt. Da ein Anspruch auf freie Aussicht in einem 
Wohngebieten grundsätzlich nicht gegeben ist, lässt sich dieses aus der Bestandssi-
tuation heraus nicht ableiten. Gleichwohl wird es möglich sein, an dem Gebäude 
auch seitlich vorbei zu schauen. 
 
Zu 8. Lärmemission:  
Den Bedenken zur potenziellen Lautstärke der Jugendlichen wird nicht gefolgt. 
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Äußerung über die künf-
tige Lärmsituation um eine Annahme handelt. Zudem ist es nicht Regelungsinhalt der 
Bauleitplanung, das Freizeitverhalten der Jugendlichen zu beurteilen.  
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der Ruhezeiten bei Nacht 
durch das Pädagogische Konzept und die Bindungen an Schul- und Trainingszeiten 
sichergestellt werden kann. Zudem wird durch den geplanten Innenhof des Gebäu-
des mit Freiflächen darauf hingewirkt, dass die Privatsphäre der umliegenden Nach-
bar*innen gewahrt bleibt und das Freizeitverhalten insbesondere im Innenbereich 
stattfindet.  
 
Die bestehende Lärmimmissionsbelastung durch den Verkehr und das Gewerbe 
wurde im Rahmen von Fachgutachten untersucht. Hierzu kann festgehalten werden, 
dass durch das Vorhaben kein Gewerbelärm entsteht. Durch den zu erwartenden 
Mehrverkehr wird keine signifikante Veränderung der Verkehrsimmissionen in den 
angrenzenden Wohngebieten erwartet. Um die Auswirkungen von Verkehrsimmissio-
nen auf die vorhandene Wohnbebauung gering zu halten, wurde die Erschließung 
des Wohnheims über den Kurtekottenweg vorgesehen. Somit wurde eine Verände-
rung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße und der Bertha-
von-Suttner-Straße einschließlich der Lage des Park- und Wendeparkplatzes zur be-
nachbarten Wohnbebauung planerisch berücksichtigt. 
 
Zu 9. Natur:  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die im Planverfahren erforder-
lich Artenschutzprüfung wurde fachlich fundiert und sachlich richtig erstellt. Die Arten-
schutzprüfung berücksichtigt  die sogenannten „planungsrelevanten Arten“. Dabei 
handelt es sich um eine naturschutzfachlich begründete Auswahl der Lanuv (Landes-
anstalt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) unter Berücksichtigung der-
jenigen FFH Anhang-IV-Arten und europäischen Vogelarten, die bei einer Arten-
schutzprüfung (ASP) zu bearbeiten sind. 
Da bei einem Planvorhaben nicht alle planungsrelevanten Tiergruppen in Frage kom-
men, wird der Untersuchungsumfang mit der zuständigen Behörde – hier: Stadt Le-
verkusen, Untere Naturschutzbehörde – im Hinblick auf Methode und Umfang abge-
stimmt. 
Für das Planvorhaben wurden festgelegt: 3-malige frühmorgendliche Begehung zur 
Erfassung der Vögel; 1-malige nächtliche Begehung zur aktiven Erfassung der Fle-
dermäuse sowie passive Langzeiterfassung über 3 Horchboxen (eingesetzt wurden 
allerdings 6 Horchboxen); 1-malige Begehung zur Überprüfung auf Reptilien (Zaunei-
dechse); Zufallsbeobachtungen von Reptilien und Amphibien während aller Bege-
hungen. 
Es hat also eine mehrfache Begehung stattgefunden, die auch in der Artenschutzprü-
fung beschrieben wird. Während dieser Begehung wurden der Rotfuchs und die Erd-



52 
 

kröte erfasst, sowie zu diesem wie auch weiteren Zeitpunkten die Wildkaninchen re-
gistriert. Alle diese Arten werden in der Artenschutzprüfung benannt, sind aber nicht 
planungsrelevant. 
In den Gärten finden sich weitere tag- und nachtaktive Tiere des Siedlungsraums, die 
allerdings auch nicht zu den Arten zählen, die im Rahmen einer Artenschutzprüfung 
zu untersuchen sind. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Äußerungen hinsichtlich des Standortes, zum Gebäudekörper sowie dem Aus-
gleichskonzept werden nicht geteilt. Die klimatischen sowie die relevanten Gesichts-
punkte zum Artenschutz werden durch die Planung berücksichtigt. Ebenso werden 
die Gesichtspunkte zu „Dennoch-Störfällen“, zu Immissionen sowie zur Flugsicher-
heit durch die Planung berücksichtigt. 
 
Eine Prüfung von Standortalternativen wurde vorgenommen. Im Ergebnis steht hin-
sichtlich des gewählten Standortes kein geeigneter Standort als Alternative zur Verfü-
gung.  
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II/A 8 V 40/I_3(2): Stellungnahme_08 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
 
Zu 0.: 
Aufrechterhaltung bereits getätigter Einwendungen 
Die angeführten Anregungen/Einwendungen werden bzw. wurden in der Abwägung 
zum Vorentwurf behandelt. 
 
Unvollständigkeit der veröffentlichten Planunterlagen/Durchführungsvertrag“: 
Im Zeitraum der öffentlichen Auslegung erfolgte auf der Internetseite der Stadt Lever-
kusen eine Verlinkung zur Beschlussvorlage Nr. 2024/2905. Hierüber standen sämtli-
che Dokumente, Gutachten und Unterlagen des Bebauungsplans zur Einsicht zur 
Verfügung. 
Soweit hier der Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Leverkusen und der Vorha-
benträgerin gemeint ist, handelt es sich nicht um eine Unvollständigkeit, da der 
Durchführungsvertrag kein Bestandteil des Bebauungsplans und somit der zu veröf-
fentlichenden Unterlagen ist. 
 
Verschlechterungen der ursprünglichen Planungen: 
Die Grundstücksflächen des geplanten Wohngebäudes bzw. Baugebiets liegen nicht 
unmittelbar der öffentlichen Straßenverkehrsfläche Kurtekottenweg und werden 
deshalb über die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Privatweg“ verkehr-
lich an diese angebunden. Die neuversiegelte Fläche durch die Erschließung an den 
Kurtekottenweg wird dabei auf das zwingend erforderliche Maß beschränkt.  
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Die geplante Art der Erschließung wurde im Entwurf beibehalten und hat sich gegen-
über der Vorentwurfsplanung nicht grundsätzlich geändert. Somit lassen sich hier-
aus, aus Sicht der Verwaltung, auch keine „Verschlechterungen der ursprünglichen 
Planungen“ ableiten lassen. 
Die aufgeführten Bedenken hinsichtlich einer höheren Versiegelung durch die Er-
schließung über den Kurtekottenweg werden im Kontext des Gesamtvorhabens als 
vertretbar und verhältnismäßig bewertet. 
 
Zerschneidung von Natur und Landschaft: 
Um einen zusammenhängenden Landschaftsraum zu berücksichtigen, wurde die zur 
Erschließung des Vorhabens notwendige Zuwegung entlang des Grundsücksverlaufs 
des westlich benachbarten Kita-Geländes angeordnet. Die geplante Erschließung er-
folgt über einen Privatweg, der parallel in 20 Meter Entfernung zum benachbarten 
Grundstück der Kindertagesstätte verläuft. Östlich dieses Weges beginnt die im Be-
bauungsplan festgelegte großräumige Ausgleichsfläche, die sich im weiteren an die 
vorhandenen Freiflächen anschließt. Einer „Zerschneidung von Natur und Land-
schaft“ wird durch die Anordnung des Weges vermieden. Die 20 m breite Grünfläche 
zwischen Kita-Gelände und Erschließungsweg ist als gestalterische und eine zur Kita 
wahrende Abstandsfläche geplant und wird grünorderisch gestaltet. 
 
Gemäß der städtebaulichen Planung im Vorhaben- und Erschließungsplan wird er-
sichtlich, dass infolge der Inanspruchnahme der Ackerbrache durch das Planvorha-
ben einerseits der Anteil der teilversiegelten bis versiegelten Fläche zunimmt, ande-
rerseits aber auch Gehölzbestände und Grünflächen entwickelt werden, insbeson-
dere aber die Entwicklung einer artenreichen Mähwiese einen großen Flächenanteil 
einnimmt. Die Inanspruchnahme und Versiegelung von Flächen im Plangebiet, führt 
zu einem (Funktions-)Verlust von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere.  
Die geplante Kompensation in Form der Anlage einer landschaftstypischen artenrei-
chen Mähwiese wird den Verlust jedoch mehr als ausgleichen. Zudem verbleibt die 
an das Plangebiet angrenzende Ruderalfläche als Lebensraum. Im Rahmen des 
Kompensationskonzeptes werden eine landschaftstypische, artenreiche Mähwiese 
und ein begleitender Gehölzstreifen entwickelt. Die mit der Planung verbundenen 
Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollständig ausgeglichen. Durch die Fest-
setzung der Kompensationsflächen wird zudem eine potenzielle Wohnbaufläche ge-
mäß dem gültigen Flächennutzungsplan aus der planungsrechtlichen Perspektive 
entzogen. Barrierewirkungen und Zerschneidungseffekte haben für die Vogelarten 
und die Fledermäuse nur eine untergeordnete Bedeutung. Auch für die Zaunei-
dechse stellt die Bebauung allenfalls eine geringe Beeinträchtigung dar. Die arten-
schutzrechtliche Prüfung kam zu dem Ergebnis, dass mit einer Realisierung des 
Planvorhabens keine der in § 44 Abs. 1 BNatSchG aufgeführten artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände verletzt werden und somit nicht gegen die Zugriffsverbote 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird. 
 
Konflikte mit Hol- und Bringverkehr der benachbarten Kindertageseinrichtungen: 
Durch die Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH Brilon Bondizio Weiser 
wurde eine Verkehrsuntersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 40/I 
durchgeführt, in dem das mit dem Bauvorhaben verbundene Verkehrsaufkommen 
berechnet und eine insgesamt verträgliche Verkehrserschließung nachgewiesen 
wird. Gemäß dem Betriebskonzept ist für das Wohnheim nur ein sehr geringes zu-
sätzliches Verkehrsaufkommen von etwa 30 Kfz/Tag wochentags bzw. 52 Kfz/Tag 
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am Wochenende zu erwarten. Hauptsächlich besteht dieses Verkehrsaufkommen 
durch die Betreuer:innen und Fahrtdienste der Sportler:innen am Nachmittag. 
Hinsichtlich der beabsichtigten Verkehrsführung zeigt die Verkehrsuntersuchung Vor-
habenbezogener Bebauungsplan V40/I „Wiesdorf – Wohnheim zwischen Elisabeth-
Langgässer-Straße, Kurtekottenweg und Bertha-Von- Suttner-Straße“ in Leverkusen 
der Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH Brilon Bondizio Weiser (Juni 2024) 
auf, dass die verkehrliche Erschließung des geplanten Wohnheims „Haus der Ta-
lente“ mit einer direkten Anbindung an den Kurtekottenweg insgesamt die beste Lö-
sung darstellt:  
„(…)„Der mit dem Wohnheim verbundene Verkehr entsteht zum einen durch die Be-
schäftigten/Betreuer und zum anderen durch den Fahrdienst (Bullis), mit dem die 
Sportler*innen zwischen Wohnheim und den Sportanlagen (Leistungszentrum) pen-
deln. Die Wege zu den benachbarten Schulen sollen weitestgehend zu Fuß, mit dem 
Rad oder mit dem Bus zurückgelegt werden. Am Wochenende kommen auch Besu-
cherverkehre (z.B. Eltern) hinzu. (…) Der Architektenentwurf sieht eine westliche 
Ausrichtung des Gebäudekomplexes und der Verkehrsflächen inkl. der Stellplätze 
vor. Unter Berücksichtigung der Geländetopographie sollte die Ein- und Ausfahrt auf 
der Südseite des Grundstücks angelegt werden. Südlich des Grundstücks befindet 
sich eine Ausgleichfläche, die von dem zukünftigen Erschließungsweg so gering wie 
möglich überbaut werden darf. In der aktuellen Planungsphase wurde dazu ein Tras-
senverlauf entwickelt, der sich an der Grundstücksgrenze der benachbarten KITA Lö-
wenburg orientiert und in einem geringen Abstand gradlinig auf den Kurtekottenweg 
zuläuft. Die Zuwegung ist mit einer Breite zwischen 3,50 m und 5,50 m herzustellen. 
Aufgrund der geringen Verkehrsfrequenzen ist eine durchgängige Breite für den Be-
gegnungsfall (5,50 m) nicht erforderlich, dennoch sollten kleine Ausweichstellen an-
gelegt werden. Die Anbindung des Erschließungsweges an den Kurtekottenweg ist 
aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens als vorfahrtgeregelte Einmündung 
möglich. Zur Sicherstellung der fußläufigen Erschließung muss der vorhandene Geh-
weg auf der Nordseite des Kurtekottenwegs bis zur zukünftigen Anbindung des 
Wohnheims fortgeführt werden. Derzeit endet der befestigte Gehweg im Bereich der 
KITA Löwenburg (…).“ 
Aufgrund des insgesamt zu erwartenden, geringen Verkehrsaufkommens werden 
Konflikte mit dem Hol- und Bringverkehr der benachbarten Kindertagesstätten nicht 
erwartet. 
 
Seveso-Schutzzone: 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 40/ I wurde ein Seveso Sicherheits- 
und Maßnahmenkonzept durch die Bayer AG erarbeitet. Anlass hierfür ist die Lage 
des Plangebietes, welches sich in der Peripherie des Chemparks Leverkusen befin-
det und somit dem gesamtstädtischen Gutachten der Stadt Leverkusen zur Erstel-
lung eines Konzeptes für die Stadtentwicklung unter dem Aspekt des § 50 BImSchG 
und Artikel 12 der Seveso-ll-Richtlinie (Seveso-ll-Konzept der Stadt Leverkusen) zu-
zuordnen ist. Ausschlaggebend für die Beurteilung hinsichtlich der Störfallthematik ist 
die maximale Anzahl an Personen, die sich zeitgleich innerhalb der Planungszone 2 
aufhalten. In Bezug auf das Vorhaben betrifft dies lediglich die westlichen Außenan-
lagen, da sich das Gebäude selbst außerhalb der Planungszone 2 befindet.  
Es ist davon auszugehen, dass die Sportler*innen in der Regel in Kleingruppen zu 
unterschiedlichen Zeiten mit Sammeltransportern zu den Sportstätten gefahren wer-
den. Darüber hinaus ist im Außenbereich innerhalb der Planungszone 2 nicht mit 
Versammlungen zu rechnen. Aufgrund der dennoch bestehenden Betroffenheit des 
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innerhalb der Planungszone 2 gelegenen Bereichs wurde ein Maßnahmen- und Si-
cherheitskonzept zur Minderung der Folgen von „Dennoch-Störfällen“ erarbeitet, wel-
ches Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens sowie der vorgesehenen Nutzungs-
konzepts wird. 
 
Die Maßnahmen und Vorkehrungen differenzieren sich in die Kategorien technische 
und organisatorische Schutzmaßnahmen. Demnach wird der Vorplatz des Wohn-
heims durch Erweiterung der bestehenden akustischen Alarmierungsanlage der Kita-
Löwenburg mit Lautsprechern ausgestattet, die im Alarmierungsfall einen akusti-
schen Warnton senden. Die bestehende Alarmierungsanlage der westlich angren-
zenden KiTa Löwenburg verfügt über eine direkte Anbindung an die Zentrale Warn-
anlage der Sicherheitszentrale des Chemparks. Die zentrale Warnanlage wird bei Er-
eignissen mit möglichen Außenwirkungen direkt von der Sicherheitszentrale aktiviert. 
Mit der Aktivierung der Zentralen Warnanlage kann ergänzend zu dem Grundstück 
der KiTa Löwenburg ein akustischer Warnton und/ oder optischer Melder (Warn-
leuchte) direkt ausgelöst und die Menschen auf dem Vorplatz alarmiert werden.  
Die Situation, dass sich Außenbereichsflächen des Vorhabens innerhalb der Pla-
nungszone 2 gemäß Seveso-II-Konzept befinden, wird somit durch die Planung be-
rücksichtigt. 
 
Zu 1.: 
Zur Realisierung der Zielsetzung eines Wohnheims für junge Sportler*innen ist das 
Vorhaben notwendig und erforderlich. Der hierzu notwendige Eingriff in die bisher un-
bebaute Fläche korrespondiert mit dem gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Le-
verkusen, der hier Wohnbaufläche darstellt. 
Der mit dem Vorhaben verbundene Eingriff wird innerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans sowie auch angrenzend an diesen durch Maßnahmen zum 
Ausgleich (u.a. Anlage einer artenreichen Mähwiese, Anlage von Gehölzflächen) voll-
ständig kompensiert. 
Das Vorhaben ist nicht vergleichbar mit einer sozialen Jugendeinrichtung, sondern 
stellt eine eigenständige Wohnform dar, die sich in die bauliche Struktur der Umge-
bung integriert. 
Die Mobilität der Bewohner kann eigenständig angenommen werden. Grundsätzlich 
ist die Anbindung an das regionale Busnetz sowie an den überregionalen Bahnver-
kehr gegeben und kann per Fuß, Rad oder Roller günstig erreicht werden. 
 
Zu 2.: 
Die Bedenken, dass bei dem Vorhaben durch Lärmvorbelastung gesunde Wohnver-
hältnisse sichergestellt werden müssen, wurde im Bebauungsplanverfahren betrach-
tet. Aufgrund der bestehenden Lärmvorbelastung wurden zwei schalltechnische Gut-
achten erarbeitet, welche die Belastung ermittelt haben und darauf aufbauend ent-
sprechende Maßnahmen empfehlen. Den Bedenken wird aus den nachfolgenden 
Gründen nicht gefolgt: 
Das Vorhaben grenzt an einen durch den Willy-Brandt-Ring, die Edith-Weyde-Straße 
und den Mutzbach abgegrenzten Siedlungskörper. Innerhalb dessen befinden sich 
unter anderem eine Tankstelle sowie mehrere Anlagen für soziale Zwecke. Somit 
entspricht das Gebiet nicht einem reinen Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO, sondern 
einem Allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO. 
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Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die DIN 18005 nicht wie behauptet, Lärm-
grenzwerte, sondern Orientierungswerte angibt. Die TA Lärm stellt Immissionsricht-
werte dar. Diese können im Rahmen der planerischen Abwägung unter bestimmten 
Umständen überwunden werden.  
Die schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslärm wurde durch das Ingenieur-
büro Brilon, Bondzio, Weiser - Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH durch-
geführt.  
Das Gutachten stellt dar, dass bereits im Analysefall tags und nachts die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 an den meisten Immissionsorten im Tages- und Nacht-
zeitraum überschritten sind. Die durch das Vorhaben erzeugte Steigerung der Schal-
limmissionen ist jedoch geringfügig, sodass keine wahrnehmbare Erhöhung der Im-
missionen durch das Vorhaben zu erwarten ist. Insbesondere im Nachtzeitraum sind 
keine zusätzlichen Fahrten zu erwarten. Lediglich durch Reflexionen durch das neue 
Gebäude wäre mit einer leichten Erhöhung der Immissionsbelastung zu rechnen.  
 
Zum Gewerbelärm wurde durch die Currenta GmbH & Co. OHG eine schalltechni-
sche Untersuchung durchgeführt. Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung 
zum Gewerbelärm wurden ein Beurteilungspegel an den Fassaden im Tagzeitraum 
von max. 48 dB(A) sowie im Nachtzeitraum von max. 42 dB(A) festgestellt (siehe Ka-
pitel 9.3). Da es sich bei der im vorhabenbezogene Bebauungsplan V40/I festgesetz-
ten Nutzung „Wohnheim für Jungsportler*innen“ um ein Wohnheim mit dezidierter 
Zweckbestimmung handelt, werden für das Vorhaben maßgeblich die Immissions-
richtwerte für ein allgemeines Wohngebiet (WA) nach TA-Lärm herangezogen. Die 
maßgeblichen Immissionsrichtwerte für ein Wohngebiet nach TA-Lärm (Tags) von 55 
dB(A) werden unterschritten. Für den Nachtzeitraum werden an zwei der vier Immis-
sionspunkten die Richtwerte nach TA-Lärm für ein allgemeines Wohngebiet von 40 
dB(A) um 2 dB(A) überschritten. Die mit dem Vorhaben verbundene Wohnnutzung 
kann hilfsweise auch als eine Nutzung betrachtet werden, die regelmäßig in einem 
Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO zulässig wäre. Die Immissionsorientierungswerte 
für ein Mischgebiet von 60 db(A) (Tags) und von 45 db(A) (Nachts) gemäß DIN 
18005 werden unterschritten. Die Richtwerte der TA-Lärm (Nachts) für das Misch-
wohnen (MI) von 45 dB(A) werden um 3 dB(A) unterschritten und sind mit 42 dB(A) 
zum gesunden Wohnen geeignet.  
Somit liegen in dem Plangebiet in Bezug auf Wohnnutzungen keine unzumutbaren 
oder gar gesundheitsschädigenden Immissionsbelastungen vor.   
 
Da weder beim Verkehrs- noch beim Gewerbelärm die Grenze zur der potenziellen 
Gesundheitsgefährdung erreicht wird, kann die Behauptung des Einwendenden nicht 
nachvollzogen werden. Im Bebauungsplan wird die Gewährleistung für gesunde 
Wohn- und Schlafverhältnisse zudem durch textliche Festsetzungen berücksichtigt. 
Hierbei werden zum Lärmschutz am Gebäude Festsetzungen zum bauliche Schall-
schutz gemäß DIN 4109-1:2018-01 bestimmt. In diesem Zusammenhang kann dem 
Bebauungsplan der maßgebliche Außenlärmpegel an den Außenbauteilen entnom-
men werden. 
 
Zu 3.: 
Im Vorfeld der Planung sowie zur frühzeitigen Beteiligung erfolgte eine Betrachtung 
von Verkehrsvarianten sowohl vom Kurtekottenweg als auch über die  
Elisabeth-Langgässer-Straße. Sowohl der verkehrliche als auch der entwässerungs-
technische Anschluss sind sowohl über den Kurtekottenweg als auch über die Elisa-
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beth-Langgässer-Straße möglich. Mit der Erschließungsvariante über den Kurte-
kottenweg wurde berücksichtigt, in den angrenzenen Wohnbereichen die Verkehrssi-
tuation nicht maßgeblich zu verändern. Zur technischen Erschließung sowie als We-
geführung bleibt eine Anbindung des Vorhabengrundstückes an die Elisabeth-Lang-
gässerstraße durch die Planung gewahrt. 
 
Zu 4.:  
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 40/ I wurde ein Seveso Sicherheits- 
und Maßnahmenkonzept durch die Bayer AG erarbeitet. Anlass hierfür ist die Lage 
des Plangebietes, welches sich in der Peripherie des Chemparks Leverkusen befin-
det und somit dem gesamtstädtischen Gutachten der Stadt Leverkusen zur Erstel-
lung eines Konzeptes für die Stadtentwicklung unter dem Aspekt des § 50 BImSchG 
und Artikel 12 der Seveso-ll-Richtlinie (Seveso-ll-Konzept der Stadt Leverkusen) zu-
zuordnen ist. Der westliche Bereich des Vorhabens befindet sich innerhalb der Pla-
nungszone 2. Dieser Bereich umfasst den Vorplatz, die Zufahrt und umliegende Be-
reiche der Außenbereiche. Der östliche Bereich, welcher für sensible Wohnnutzun-
gen vorgesehen ist, befindet sich vollständig außerhalb der Planungszone 2. Dem-
nach sind für diesen Bereich keine baulichen, technischen oder organisatorischen 
Schutzmaßnahmen am Gebäude vorgesehen. Dennoch wurden in dem Konzept 
Maßnahmen und Vorkehrungen für den Fall eines “Dennoch-Störfalls” entwickelt. Die 
Maßnahmen und Vorkehrungen differenzieren sich in die Kategorien technische und 
organisatorische Schutzmaßnahmen. Demnach wird der Vorplatz des Wohnheims 
durch Erweiterung der bestehenden akustischen Alarmierungsanlage der Kita-Lö-
wenburg mit Lautsprechern ausgestattet, die im Alarmierungsfall einen akustischen 
Warnton senden. Die bestehende Alarmierungsanlage der westlich angrenzenden 
KiTa Löwenburg verfügt über eine direkte Anbindung an die Zentrale Warnanlage der 
Sicherheitszentrale des Chemparks. Die zentrale Warnanlage wird bei Ereignissen 
mit möglichen Außenwirkungen direkt von der Sicherheitszentrale aktiviert. Mit der 
Aktivierung der Zentralen Warnanlage kann ergänzend zu dem Grundstück der KiTa 
Löwenburg ein akustischer Warnton und/ oder optischer Melder (Warnleuchte) direkt 
ausgelöst und die Menschen auf dem Vorplatz alarmiert werden.  
 
Die Kita-Löwenburg wurde auf Basis des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans 
Nr. 206/I „Kurtekotten/Fontanestraße“ geplant. Durch den Rat der Stadt Leverkusen 
erfolgte am 15.07.2013 ein Abwägungsbeschluss. Hierbei wurde ein vom TÜV-
Rheinland erstelltes Gutachten zur Berücksichtung der Störfall-Problematik mit ein-
bezogen. In zeitlicher Folge wurde die heute bestehende Kindertagesstätte „Löwen-
burg“ nach § 35 BauGB genehmigt. Die im Gutachten angegebenen Sicherheitsauf-
lagen und Maßnahmen gelten dementsprechend für die Kita „Löwenburg“. Dieses 
betrifft die Außenanlagen, deren Anordnung eine kurze Wegeverbindung zu dem als 
Schutzraum wirksamen Hauptgebäude ermöglicht.  
 
Zu 5: 
Die Textpassage in der Begründung, der Stadtteil Wiesdorf sei mit Blick auf negative 
Klimaereignisse vulnerabel, bezieht sich nicht explizit auf den Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I.  
Durch das Kaltluftgutachten von Peutz Consult wurde festgestellt, dass durch das 
Vorhaben nur geringe Auswirkungen auf das Kaltluftgeschehen zu erwarten sind.  
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Das Plangebiet liegt nicht im Bereich einer Flutmulde, sondern wie unter Punkt 6. der 
Einwendung vom Einwendenden selbst beschrieben wird, im Bereich einer Binnen-
düne. Die angesprochene Flutmulde verläuft etwa 100-130 m südwestlich parallel 
zum Kurtekottenweg. Das Kapitel 13.1.2 des Umweltberichts stellt in einem beigefüg-
ten Plan die geologischen Verhältnisse dar. 
Des Weiteren wird im Umweltbericht Kapitel 13.1.3 die Gefahr von Hochwasser- und 
Starkregenereignissen dargestellt, dort heißt es: 
 
zu 

„Hochwassergefahren und -risiko gem. § 74 WHG  
Die Auswertung der Hochwassergefahren- und der Hochwasserrisikokarten 
(Land NRW https://www.wms.nrw.de/umwelt/HW_Gefahrenkarte? - 
https://www.wms.nrw.- de/umwelt/HW_Risikokarte?) zeigen, dass das Plan-
gebiet erst bei einem Hochwasser niedriger Wahrscheinlichkeit (>HQ500 Ex-
tremhochwasser, das im Mittel deutlich seltener als alle 100 Jahre auftritt) an 
seinem südwestlichen Rand im Übergang zur Kita Löwenburg ohne techni-
schen Hochwasserschutz auf nur wenigen Quadratmetern um 0,0-0,5 m 
überflutet wird.“ 

 
zu 

„Starkregen  
Die Auswertung der Starkregenkarte (Land NRW https://sgx.geodatenzent-
rum.de/wms_starkregen?) gibt ein ähnliches Bild wie die Karte der Hochwas-
sergefahren und -risiken wieder. Nur bei seltenen (100-jährlichen Ereignissen 
werden im Südwesten des Plangebietes, an der Grenze zur Kita Löwenburg 
wenige Quadratmeter um 0,0-0,5 m überflutet.“ 

 
Die o.g. Ereignisse werden innerhalb des Planverfahrens betrachtet und berücksich-
tigt.  
 
Die Bedenken, dass das Vorhaben innerhalb der Erdbebenzone 1 liegt, werden zur 
Kenntnis genommen. Die Erdbebenzone 1 erstreckt sich nicht nur auf den Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, sondern über beträchtliche Teile 
des Stadtgebiets von Leverkusen, darunter die gesamte nähere Umgebung. Es lie-
gen keine Hinweise über eine besondere Gefahr im Geltungsbereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans vor. Zur Berücksichtigung des erdbebensicheren Bau-
ens wird in den textlichen Hinweisen zum Bebauungsplan auf die Erdbebenzone 1 
sowie auf entsprechende DIN-Normen zum Hochbau verwiesen. 
 
Zu 6.: 
Das Plangebiet ist unbebaut und wurde bis vor wenigen Jahren landwirtschaftlich ge-
nutzt. Gegenwärtig ist die Fläche als Ruderalfläche/Kulturbrache zu bezeichnen.  
Die unterhalb der Ruderalfläche/Kulturbrache vorhandene Düne wurde im nordöstli-
chen Abschnitt im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme zur Wohnbebauung an der Eli-
sabeth-Langgässer-Straße durch eine umfängliche Renaturierungsmaßnahme be-
rücksichtigt. Im Zusammenhang mit diesem Planvorhaben ist als Ausgleichsmaß-
nahme die Anlage einer artenreichen Mähwiese als landschaftstypisches Element 
der hier vorkommenden sandigen Braunerde vorgesehen. Die Maßnahme wird pla-
nungsrechtlich sowie vertraglich mit der Vorhabenträgerin gesichert. Die Düne wird 
also eher großflächig als Element wiedererlebbar und nicht verdrängt. 



63 
 

Die vorgebrachte Darstellung zu Amphibien und Reptilien kann fachlich nicht bestä-
tigt werden, da die notwendigen Lebensraumbestandteile für Amphibien wie z.B. 
temporäre oder dauerhafte Gewässer fehlen. Auch eine ältere artenschutzrechtliche 
Prüfung aus dem Jahr 2012 (STADT LEVERKUSEN - Bebauung der Magerstandorte 
Edith-Weyde-Straße, Leverkusen) gibt für das Plangebiet und dessen unmittelbarem 
Umfeld keine Amphibien und ebenso auch keine Reptilien – insbesondere Zaunei-
dechse – an. 
In der Artenschutzprüfung wurde nicht ausgeführt, dass bei den Kartierungen eine 
Zauneidechse gefunden worden sei. Vielmehr ist es so, dass während der Begehun-
gen im Plangebiet und in der angrenzenden Ruderalfläche keine Zauneidechse ge-
funden wurde. Jedoch geht die Artenschutzprüfung davon aus, dass sowohl die 
Kompensationsfläche südwestlich des Kurtekottenweges wie auch die renaturierte 
Düne von Zauneidechsen besiedelt wird. Die derzeitige Ruderalfläche wird aber auf-
grund mehrerer Ungunstfaktoren (vgl. Ausführungen in der Artenschutzprüfung) wohl 
vornehmlich nur „durchwandert“, um eine der beiden zuvor beschriebenen Flächen 
zu erreichen. 
 
Dass die nunmehr als „artenreiche Mähwiese“ geplante Ausgleichsmaßnahme auf-
grund der Hundefreilauffläche nicht etabliert werden könne, stellt sich anders dar. 
In Bezug auf die Reptilien wird in der Artenschutzprüfung folgende differenzierte Aus-
sage getroffen: 

„Offenbar ist in der zumeist dicht bewachsenen Fläche des Flurstücks 383 
und damit auch im Plangebiet der Raumwiderstand zu hoch, so dass 
Zauneidechsen allenfalls sporadisch und ggf. nach Mahd der Ruderalflä-
che zwischen der Binnendüne und der Kompensationsfläche westlich des 
Kurtekottenweges das Gebiet durchqueren, ohne sich lange im Gebiet 
aufzuhalten. Zum anderen trifft auch für die Eidechsen zu, was bereits bei 
den Vögeln ausgeführt wurde: Die intensive Beunruhigung durch die Nut-
zung des Gebietes als Verbindungsweg sowie vor allem das Hunde-Aus-
führen mit z.T. freilaufenden Hunden haben einen sehr starken Störungs-
effekt auch auf Reptilien.“ 

 
Die geplante Ausgleichsfläche soll, ähnlich wie die renaturierte Düne, eingezäunt und 
dadurch weitgehend beruhigt werden. Somit soll sich der Lebensraum als Bindeglied 
zwischen der renaturierten Düne und der Kompensationsfläche südwestlich des Kur-
tekottenweges entwickeln können. 
Die Fläche wird aber an ihrem Außenrand begehbar sein. 
 
Zu 7.:  
Der Standort bietet durch seine räumliche Nähe zu den vorhandenen Trainingsflä-
chen des TSV Bayer 04 und von Bayer 04 Leverkusen die notwendigen Vorausset-
zungen für die Unterbringung der Sportlerinnen und Sportlern. Auch die Infrastruk-
turanbindung, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVO) und zu 
den verschiedenen Schulformen, eignet sich für die Ansiedlung des Wohngruppen-
Projekts. Die Grundstücksflächen für das Vorgahaben befinden sich zudem im Eigen-
tum bzw. in der Verfügungsberechtigung des Vorhabenträgers und stellen somit ei-
nen nicht unwesentlich wirtschaftlichen Faktor dar, um das Gesamtvorhaben zu fi-
nanzieren. Da andere Standorte mit vergleichbarer Lagegunst und Flächenverfügbar-
keit nicht zur Verfügung stehen, ist die Planung für den Vorhabenträger alternativlos. 
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Gleichwohl wurde im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans V40/I durch den Vorhabenträger eine umfassende Standortalternativenprüfung 
vorgenommen. Diese wurde zusammenfassend im Rahmen der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan dargestellt. Flächen, die aus verschiedenen 
Gründen nicht zur Verfügung stehen, wurden daher nicht aufgezählt. Im Rahmen der 
Begründung der zur Offenlage gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wird die 
Standortalternativenprüfung jedoch ergänzt. Nachfolgend werden die angeregten 
Standortalternativen bewertet.  
 
Ehemaliges Postgelände in Wiesdorf 
Das ehemalige Postgelände in Wiesdorf ist aufgrund der Insellage zwischen dem 
starkbefahrenen Europaring und der Eisenbahnverbindung schalltechnisch stark vor-
belastet und zudem sozialräumlich für eine Unterbringung jugendlicher Sportler*in-
nen ungeeignet.  
 
City C 
Der Standort der City C wird aufgrund der hochverdichteten und mischgenutzten In-
nenstadtlage für die jungen Bewohner*innen als ungeeignet angesehen. Zum Teil 
handelt es sich bei den künftigen Bewohner*innen und Jugendliche mit erhöhtem 
pädagogischen Bedarf sowie nicht deutschsprachigen Sportler*innen. Insofern wird 
die Lage der City C als ungeeignet angesehen. Zusätzlich ist eine Grundstücksver-
fügbarkeit für eine Vorhabenplanung nicht gegeben. Neben der Grundstücksverfüg-
barkeit ist ebenfalls eine Steuerungsmöglichkeit für eine Projektplanung nicht gege-
ben. Der Vorhabenträger ist zudem nicht in der Lage die zeitliche Umsetzung und 
eine wirtschaftliche Kalkulation für das Vorhaben auf dem Standort City C zu bestim-
men, was eine Umsetzung ausschließt. 
 
Nähe des Kinopolis Wöhlerstraße 
Es wird davon ausgegangen, dass damit die Grünfläche gegenüber des Kinos ge-
meint ist. Der vorgeschlagene Standort an der Wöhlerstraße wird aufgrund der hoch-
verdichteten und mischgenutzten Innenstadtlage für die jungen Bewohner*innen als 
ungeeignet angesehen. Der vorgeschlagene Standort weist insbesondere aufgrund 
der Verkehrsbelastung eine hohe Immissionsvorbelastung vor.  
Neben der Darstellung im Flächennutzungsplan als Grünfläche scheidet der Standort 
auch aufgrund der Grundstücksgröße von 2.700 m² aus.  
Auch benachbarte Wohnlagen scheiden aufgrund der Lage und Immissionsvorbela-
stung aus.  
 
Nähe der Landrat-Lukas-Schule 
In der Nähe des Sportgymnasiums der Landrat-Lukas-Schule sind keine geeigneten 
Standortalternativen bekannt. Zudem wird nur ein Teil der künftigen Bewohner*innen 
diese Schule besuchen.  
 
Unbebaute Grundstücke in der Bahnstadt Opladen 
Alle dort unbebauten Grundstücke befinden sich nicht im Eigentum des Vorhabenträ-
gers. Eine Grundstücksverfügbarkeit ist demnach nicht gegeben, eine Steuerung des 
Projektes sowie eine Kalkulation seitens des Vorhabenträgers sind nicht möglich. Zu-
sätzlich sehen die städtebaulichen Entwicklungsziele für die Bahnstadt Opladen, hin-
sichtlich der Art und dem Maß der Bebauung, ein solches Vorhaben nicht vor.  
 
Zu 8.: 
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Die Bedenken hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen des Vorhabens werden zur 
Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. Das Kaltluftgutachten von 
Peutz Consult schließt signifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die nächtliche 
Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar aus. Auf-
grund der vorherrschenden guten Durchlüftungsverhältnisse und der verhältnismäßig 
geringen Größe des Planvorhabens ist somit auch nicht von signifikanten planungs-
bedingten Änderungen der Temperatur oder der bioklimatischen Verhältnisse über 
die Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Die Empfehlungen des Gutachtens zur 
Verringerung der zu erwartenden Auswirkungen werden im Rahmen der Planung 
(z. B. möglichst geringe Versiegelung natürlicher Flächen, Realisierung von Dach- 
und Fassadenbegrünungen) berücksichtigt.  
 
Die Bedenken zu Böden, Versiegelungen und Kompensation werden zur Kenntnis 
genommen. Die Bedenken werden nicht geteilt, da der mit dem Vorhaben einherge-
hende Eingriff wird durch Kompensationsmaßnahmen vollständig ausgeglichen wird. 
Die mit dem Bauvorhaben verbundene Versieglung ist zudem auf das notwendige 
Maß reduziert und als verhältnismäßig zu bewerten.  
Für Tier- und Vogelarten steht auch nach Umsetzung der Planung weiterhin eine zu-
sammenhängende Fläche von etwa 4,17 ha zur Verfügung. Diese bemisst sich aus 
renaturierter Düne an der Elisabeth-Langgässer-Straße (ca. 7.100 m²), die den Er-
schließungsweg begleitende Ruderalflur (ca. 1.800 m²), die Kompensationsmaß-
nahme „artenreiche Mähwiese“ im Geltungsbereich des Bebauungsplans (ca. 9.800) 
m² sowie die ca. 23.000 m² verbleibende Ruderalfläche und Kompensationsmaß-
nahme „artenreiche Mähwiese“ zwischen dem Geltungsbereich des Bebauungsplans 
und dem Kurtekottenweg. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Eine Prüfung von Standortalternativen wurde vorgenommen. Im Ergebnis steht hin-
sichtlich des gewählten Standortes kein geeigneter Standort als Alternative zur Verfü-
gung. Zur Realisierung der Zielsetzung eines Wohnheims für junge Sportler*innen ist 
das Vorhaben notwendig und erforderlich. Der hierzu notwendige Eingriff in die bis-
her unbebaute Fläche korrespondiert mit dem gültigen Flächennutzungsplan der 
Stadt Leverkusen und ist verhältnismäßig. Der geplante Eingriff wird durch Aus-
gleichsmaßnahmen vollständig kompensiert. Der Äußerung zur Bebauung und Ver-
siegelung wird daher nicht gefolgt.  
Die Äußerungen hinsichtlich der einseitigen Erschließung werden nicht geteilt. Die 
die immissionsbezogenen, klimatischen und die relevanten Gesichtspunkte zum Ar-
tenschutz sowie die sicherheitsbezogenen Aspekte zur Seveso-Planungszone wer-
den durch die Planung berücksichtigt.  
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II/B Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
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II/B 1: Bezirksregierung Köln (Dezernat 53 - Immissionsschutz) 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Alarmierungsanlage der Kita ist dauerhaft im Betrieb, dies betrifft auch Nachtzeit-
räume, Ferienzeiten, Wochenenden und sonstige Schließzeiten.  
Diese Angabe  wird entsprechend im Schutzkonzept sowie in der Begründung zur 
Klarstellung ergänzt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dem Bedenken wird gefolgt.  
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II/B 2: Richtfunk / Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen) 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die geplante Bauhöhe des Gebäudes liegt deutlich unterhalb der genannten Höhe 
20 m. Die Belange der Richtfunk / Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen werden nicht berührt. Ein Abwägungserfordernis 
liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 3: DB AG – DB Immobilien 
 

 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
In dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan besteht bereits ein Hinweis über die be-
stehende Immissionsbelastung.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 4: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 
 

 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG werden nicht be-
rührt. Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme einschließlich der Hinweise für Auflagen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
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II/B 5: NABU, BUND, LNU Leverkusen  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme, in der das Vorhaben grundsätzlich abgelehnt wird, wird zur 
Kenntnis genommen.  
Die bereits in der frühzeitigen Beteiligung wortgleich formulierte Stellungnahme wird, 
da sich fachlich keine neuen Erkenntnisse ergeben haben, wortgleich beantwortet.  
 
Zu 1.: 
Zur Realisierung der Zielsetzung eines Wohnheims für junge Sportler*innen ist das 
Vorhaben notwendig und erforderlich. Der hierzu notwendige Eingriff in die bisher un-
bebaute Fläche korrespondiert mit dem gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Le-
verkusen, der hier Wohnbaufläche darstellt. 
Die mit dem Bauvorhaben verbundene Versiegelung stellt insgesamt eine maßvolle 
Nachverdichtung innerhalb der bestehenden Siedlungsstruktur da. Grundsätzlich ist 
anzumerken, dass die im Flächennutzungsplan in diesem Bereich dargestellte Wohn-
baufläche zu einer wesentlich höheren Versiegelung führen würde, als dieses durch 
das Vorhaben tatsächlich in Anspruch genommen wird. Der mit dem Vorhaben ver-
bundene Eingriff wird innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sowie 
auch angrenzend an diesen durch Maßnahmen zum Ausgleich (u.a. Anlage einer ar-
tenreichen Mähwiese, Anlage von Gehölzflächen) vollständig kompensiert. 
 
Zu 2.: 
Die Bedenken hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen des Vorhabens werden zur 
Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. Das Kaltluftgutachten von 
Peutz Consult schließt signifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die nächtliche 
Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar aus. Auf-
grund der vorherrschenden guten Durchlüftungsverhältnisse und der verhältnismäßig 
geringen Größe des Planvorhabens ist somit auch nicht von signifikanten planungs-
bedingten Änderungen der Temperatur oder der bioklimatischen Verhältnisse über 
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die Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Die Empfehlungen des Gutachtens zur 
Verringerung der zu erwartenden Auswirkungen werden im Rahmen der Planung (z. 
B. möglichst geringe Versiegelung natürlicher Flächen, Realisierung von Dach- und 
Fassadenbegrünungen) berücksichtigt.  
 
Zu 3.: 
Die Feststellung, dass sich das Vorhaben derzeit im Außenbereich gemäß § 35 
BauGB befindet, ist korrekt. Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans kann das Vorhaben nach § 30 BauGB bewertet werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan aus den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans der Stadt Leverkusen entwickelt wird. Eine Inanspruch-
nahme des Außenbereichs an dieser Stelle wurde somit bereits mit der Aufstellung 
des Flächennutzungsplans planerisch vorbereitet.  
 
Im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I wurde 
durch die Vorhabenträgerin eine umfassende Standortalternativenprüfung vorgenom-
men. Diese wurde verkürzt im Rahmen der Begründung dargestellt. Flächen, die aus 
verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung stehen, wurden daher nicht aufgezählt. 
Im Rahmen der Begründung der zur Offenlage gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB wird die Standortalternativenprüfung jedoch ergänzt. Es besteht keine adä-
quate Standortalternative für das Vorhaben. 
 
Zu 4.: 
Das Vorhaben ist nicht, wie geäußert, auf einem „freien Stück Heideland“ geplant: 
Der Acker wurde bedarfsgerecht gedüngt und ebenso mit Pflanzenschutzmitteln be-
handelt. Erst etwa mit dem Bau der Kita Löwenburg ist im Zeitraum nach 2013 / 2014 
die intensive landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben und von einer spontan aufge-
wachsenen Ackerbrache abgelöst worden. Die Ackerbrache hat sich im Laufe der 
Zeit zu einem Ruderalbestand entwickelt, der etwa 1-mal im Jahr gemäht wird. 
Die Fläche befindet sich im Eigentum der Bayer AG. 
 
Das Plangebiet liegt nicht auf einem früheren Nebenarm des Rheins und einer Bin-
nendüne, sondern nur im Bereich der Binnendüne. Das Kapitel 13.1.2 des Umwelt-
berichts stellt in einem beigefügten Plan die geologischen Verhältnisse dar. 
 
Die sandigen Böden der Binnendüne weisen ein Potenzial für hochwertige Biotopty-
pen auf, welches im Jahr 2019 auf Initiative der Bayer AG genutzt wurde, um im 
Nordosten des Gebietes einen großen Bereich der Düne zu renaturieren. Dieser ist 
nun tatsächlich ein idealer Lebensraum für Zauneidechsen und andere, sandige Bo-
denverhältnisse bevorzugende Arten. Der Bereich ist durch Zäune eingefriedet und 
bietet den Tieren einen Rückzugs- und Fortpflanzungsraum. Im Gegensatz dazu 
steht die Ruderalfläche einschließlich des Plangebietes, die von Trampelpfaden 
durchzogen und intensiv von Naherholungssuchenden genutzt wird, teilweise auch 
mit freilaufenden Hunden. Beides führt zu steten Beunruhigungen und Beeinträchti-
gungen. 
 
Die Eingriffe, welche mit dem Planungsvorhaben einhergehen, erstrecken sich auf 
den Bereich zwischen der Kita Löwenburg, der Grundstücke Bertha-von-Suttner-Str. 
18-26 und der Elisabeth-Langgässer-Str. 8-10 und einer entsprechenden Zufahrt. Die 
Maßnahme findet im Bereich der Ruderalflur statt. 
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Im Zusammenhang mit dem Planvorhaben wurde ein Umweltbericht erarbeitet, der 
auch die Abarbeitung der Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz §§ 13ff 
BNatSchG voll umfänglich berücksichtigt. Die Eingriffe sowie auch die entsprechen-
den Ausgleichsmaßnahmen werden gemäß des anerkannten Biotopwertverfahrens 
für Nordrhein-Westfalen bewertet und bilanziert. 
Zur naturschutzrechtlichen Kompensation dieser Eingriffe ist die Anlage einer arten-
reichen Mähwiese vorgesehen, die zwischen der renaturierten Düne an der Elisa-
beth-Langgässer-Straße und einer bestehenden Kompensationsmaßnahme südlich 
des Kurtekottenweges vermittelt. 
Die Mähwiese wird gegenüber dem Wohnheim und seiner parkartigen Umgebung 
von einem geplanten Gehölzstreifen abgegrenzt, welcher zum einen den Wohnbe-
reich eingrünt und zum anderen die Mähwiese beruhigt. 
Diese neuen, landschaftstypischen Lebensraumelemente ergänzen das vorhandene 
Spektrum des Landschaftsraumes und werden neben vielen anderen Tierarten vor 
allem Vögeln und Insekten ein neues Habitat und auch Fledermäusen weitere Jagd-
gebiete bieten. Zudem kann die Mähwiese von Zauneidechsen durchwandert wer-
den. 
 
Die Bedenken, dass durch das Vorhaben auch andere Tier- und Pflanzenarten durch 
die Bebauung Lebensraum verlieren, wird zur Kenntnis genommen. Seitens der Ein-
wendung wird auf eine bereits bestehende Beeinträchtigung von Fledermäusen hin-
gewiesen.  
Vorab zum Verständnis der nachfolgenden Ausführungen: 
Die eigentliche Baumaßnahme ist im Lückenschluss zwischen der Kita Löwenburg 
und den Häusern Elisabeth-Langgässer-Str. 8-10 geplant; die Tiefe des „Baugrund-
stücks“ inkl. Eingrünung bemisst sich von der Zaungrenze der nördlich gelegenen 
Privatgrundstücke Bertha-von-Suttner-Str. bis nach Süden auf etwa 75 m. Hinzu 
kommt eine Zufahrt von der Elisabeth-Langgässer-Str. bzw. dem Kurtekottenweg. 
Die verbleibende Fläche des Geltungsbereichs soll als Kompensationsfläche entwik-
kelt werden. 
 
Die zurückliegende artenschutzrechtliche Kartierung aus dem Jahr 2012 (STADT LE-
VERKUSEN - Bebauung der Magerstandorte Edith-Weyde-Straße, Leverkusen) legt im 
Vergleich zu den eigenen erhobenen Daten eine Beeinträchtigung von Fledermäu-
sen nicht nahe. Während im Jahr 2012 entlang der Jagd-/Flugroute von der Elisa-
beth-Langgässer-Str. (heute etwa Haus-Nr. 16-20) zur westlich gelegenen Theodor-
Fontane-Schule durch Frau M.Höller Zwergfledermaus und Großer Abendsegler so-
wie eine unbestimmte Mausohrart festgestellt wurden, konnte im Jahr 2023 auf die-
ser Jagd-/Flugroute außer den vorherigen drei Arten auch Rauhaut- und Mückenfle-
dermaus beobachtet werden. Zwar konnte im Jahr 2023 die Jagd-/Flugroute zwi-
schen der Kita und den 3 Privatgärten nicht weiterverfolgt werden, da die Strukturen 
aber weiterhin bestehen und die Horchboxen entsprechende Aufzeichnungen ge-
macht haben, liegt es nahe, dass die Fledermäuse auch weiterhin diesen Bereich be-
jagt/beflogen haben. In ihrer Bewertung schreibt Frau Höller dem Bereich an der 
heute renaturierten Düne eine hohe Bedeutung als Jagd- und Flugroute zu, während 
dem Bereich im Westen (Kita und aktuelles Plangebiet) eine mittlere Bedeutung als 
Nahrungshabitat zugeschrieben wird. 
Diese Einschätzung wird seitens der Artenschutzprüfung unterstützen, mit dem Hin-
weis, dass der Bereich der renaturierten Düne mittlerweile als Jaghabitat eine beson-
dere Funktion übernommen hat. 
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Durch die aktuelle Planung wird eine Beeinträchtigung dieser Funktionen nicht er-
kannt/prognostiziert. Vielmehr kann angenommen werden, dass sich auch die ge-
plante Kompensationsmaßnahme als bedeutender Jagd- und Flughabitat entwickeln 
wird. 
 
Ebenso kann die pauschale Argumentation zu einer möglichen Beeinträchtigung der 
Greifvögel inkl. Turmfalke und der Singvögeln Schwarzkehlchen, Neuntöter und 
Nachtigall nicht erkannt werden; diesen Vögeln solle durch das Planungsvorhaben 
wesentliche Bestandteile ihre Nahrungshabitats entzogen werden. 
Da den Greifvögeln und dem Turmfalken aufgrund ihres großen Aktionsraums eine 
Vielzahl von Nahrungshabitaten zur Verfügung steht, ist die Abgrenzung eines es-
senziellen Nahrungshabitats (in der obigen Argumentation = wesentlichen Bestand-
teils des Nahrungshabitats) nicht notwendig und nicht üblich. Gleichwohl verbleibt mit 
Ausnahme des oben skizzierten Baubereichs die überwiegende Fläche des Gesamt-
gebietes als Nahrungshabitat sowohl für die Greifvögel, den Turmfalken und die 
Singvögel erhalten. 
Schwarzkehlchen, Neuntöter und Nachtigall haben im Plangebiet (Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans) kein Revier und wurden dort auch nicht 
bei der Nahrungssuche beobachtet. Auch die im Jahr 2012 für eine Artenschutzprü-
fung durchgeführte Kartierung (STADT LEVERKUSEN - Bebauung der Magerstandorte 
Edith-Weyde-Straße, Leverkusen) hat im Plangebiet und in dessen Umfeld (seiner-
zeit noch überwiegend intensiv bewirtschafteter Acker) keine der aufgeführten Arten 
angetroffen. Die Nachtigall wurde im Jahr 2023 einmalig südlich des Kurtekottenwe-
ges verhört, von dem Neuntöter ist bekannt, dass er die Heckenstruktur entlang Flug-
platz, Golfplatz und Reiterverein nutzt. Das Schwarzkehlchen hat sich erst nach der 
Wiederherstellung eines Teils der Binnendüne dort angesiedelt. Das Revier liegt auf 
der Binnendüne, es werden aber auch Ansitzwarten wie der abgrenzende Zaun bzw. 
höher wachsende Ruderalarten entlang des Wegs bzw. der Wegeböschung zur Re-
viermarkierung genutzt. 
 
Für Tier- und Vogelarten steht auch nach Umsetzung der Planung weiterhin eine zu-
sammenhängende Fläche von etwa 4,17 ha zur Verfügung. Diese bemisst sich aus 
renaturierter Düne an der Elisabeth-Langgässer-Straße (ca. 7.100 m²), die den Er-
schließungsweg begleitende Ruderalflur (ca. 1.800 m²), die Kompensationsmaß-
nahme „artenreiche Mähwiese“ im Geltungsbereich des Bebauungsplans (ca. 9.800) 
m² sowie die ca. 23.000 m² verbleibende Ruderalfläche und Kompensationsmaß-
nahme „artenreiche Mähwiese“ zwischen dem Geltungsbereich des Bebauungsplans 
und dem Kurtekottenweg. 
 
Zu 5.: 
Die Bedenken, dass durch die Versiegelung des Bodens verhindert wird, dass das 
Oberflächenwasser wie bisher direkt in die unteren Bodenschichten und zum Grund-
wasser abgeleitet wird, werden zur Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht 
gefolgt. Das Niederschlagswasser wird über hierfür dimensionierte Versickerungsein-
richtungen (Rigolen) direkt dem Untergrund wieder zugeführt, somit geht kein Was-
ser für die Grundwasserneubildung verloren. Zudem weisen die Böden in diesem Be-
reich grundsätzlich aufgrund ihrer Beschaffenheit eine hohe Versickerungsfähigkeit 
auf. 
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Zu Punkt: Fördermaßnahmen für Tiere  
Aus dem Fachbeitrag zur artenschutzrechtlichen Prüfung ergibt sich kein Zwang in 
Form z.B. einer CEF-Maßnahme die angesprochenen Nisthilfen zu installieren. Die 
Maßnahme kann deshalb nur als freiwillige Maßnahme angeregt werden. 
 
Zu Punkt: Bäume: S. 108  
Die in der angesprochenen Pflanzenauswahlliste aufgeführten Arten wie z.B. der 
Zier-Apfel und die Kultur-Birne dienen vornehmlich der Stellplatzbegrünung. Die Ar-
tenauswahl wurde mit dem Fachbereich Stadtgrün abgestimmt. 
 
Zu Punkt: Dachbegrünung S. 108:  
Es erfolgt deshalb nur eine Festsetzung der Dachbegrünung bis 15 Grad Neigung, 
da in dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine Dächer mit stärkerer Neigung 
vorgesehen sind. Aufgrund dessen kann auf eine weiter gefasste Festsetzung ver-
zichtet werden.   
Ausnahmen von der Pflicht zur Dachbegrünung bestehen lediglich für Dachflächen-
bereiche für erforderliche haustechnische Einrichtungen, Dachfenster oder für Ret-
tungs- und Wartungszwecke notwendige Flächen. Insofern wird die Anregung, solle 
„möglichst das ganze Dach erfassen“, bereits umgesetzt.  
 
Zu Punkt: Beleuchtung S. 108:  
In der Begründung Teil B wird im Kapitel 13.2.2.2 unter "Beleuchtung" direkt im er-
sten Satz folgendes formuliert: "Zur Vermeidung von lichtbedingten Beeinträchtigun-
gen insbesondere auf nachtaktive wie auch nachts ruhebedürftige Tiere soll die Be-
leuchtung umweltgerecht geplant werden."  
Es wird also bereits eindeutig der Imperativ genutzt. Dies wird an dieser Stelle für 
ausreichend gehalten. 
Zusätzlich wird darauf verwiesen, dass die Formulierung in den Textlichen Festset-
zungen maßgeblich ist. Diese ist hinreichend konkret formuliert.  
Auf eine weitere Anpassung der Festsetzung wird verzichtet, da die Anforderungen 
aus Sicht der Stadt Leverkusen hinreichend konkretisiert sind.  
 
Zu 13.2.2.3 Bewertung der Umwelterheblichkeit, S. 109  
Die Bewertung der Biotoptypen von Bestand und Planung sowie die Eingriffs- / Aus-
gleichsbilanz wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde im Verbund mit der Biologi-
schen Station Leverkusen abgestimmt und deren Bewertungsvorschlägen gefolgt. In 
diesem Zusammenhang werden die Eingriffe als vollumfänglich ausgeglichen ange-
sehen. 
 
Zu Maßnahmenvorschlägen 1), 2), 3) und 4) 
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wurde eine Entschei-
dung zugunsten der sog. Erschließungsvariante Nr. 2 (Kurtekottenweg) getroffen und 
diese im weiteren Verfahren konkretisiert. Hierzu wurden im Vorfeld im Rahmen des 
Verkehrsgutachtens von Brilon Bondzio Weiser, Bochum, Erschließungswege über 
den Kurtekottenweg, die Elisabeth-Langgässer-Straße als auch die Kita Löwenburg 
geprüft.  
Die Entscheidung erfolgte unter sachgemäßer Abwägung sämtlicher Belange. Die 
benannten Bedenken der Einwohnerschaft in der angrenzenden Wohnsiedlung (Eli-
sabeth-Langgässer-Straße, Bertha-von-Suttner-Straße, Fontanestraße) zur Verände-
rung der Verkehrs- und Wohnsituation wurden dabei unter anderem berücksichtigt. 
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Darüber hinaus ist die Variante 2 (Erschließung über den Kurtekottenweg mit Ein-
mündung). hinsichtlich potenzieller Lärmimmissionsschutzkonflikte zur benachbarten 
Wohnbebauung als deutlich verträglicher zu bewerten. Eine Beeinflussung der beste-
henden Wohngrundstücke durch die mit dem Bauvorhaben verbunden Nutzungen 
lässt sich durch die Erschließungsplanung von Westen insgesamt reduzieren.  
Darüber hinaus wurde im Zuge der Erarbeitung der Vorzugsvariante der Lageverlauf 
der Seveso-Planungszone konkretisiert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Realisie-
rung einer Erschließung von Osten inklusive aller Hochbauten und Erschließungsflä-
chen (verkehrliche Erschließung, Zufahrt, Parkplätze sowie der Vorplatz des Gebäu-
des) außerhalb der Seveso-2-Planungszone nicht möglich ist.  
Die aufgeführten Bedenken der höheren Versiegelung bei Variante 2 werden im Kon-
text des Gesamtvorhabens als verhältnismäßig bewertet. Im Verhältnis zur künftigen 
Bewohner*innenzahl von ca. 40 Personen ermöglicht das Vorhaben eine effiziente 
Bebauung, sodass die Inanspruchnahme und Versiegelung des Bodens als maßvoll 
zu bewerten ist. 
 
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens durch Brilon Bondzio Weiser wird aufgezeigt, 
dass die Variante einer Erschließung über die Kindertagesstätte Löwenburg geprüft 
wurde. Jedoch konnte im Rahmen der Untersuchung festgestellt werden, dass diese 
Variante aufgrund der zu erwartenden Konflikte nicht tragfähig ist. Hierzu zählen die 
Führung des Verkehrs über den Kita-Parkplatz während der Öffnungszeiten sowie 
der topographische Höhenunterschied. Demnach erfolgte keine vertiefende Betrach-
tung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens.  
 
Auf eine direkt an das Grundstück der Kita Löwenburg angrenzende Zufahrt wurde 
aus verschiedenen Gründen verzichtet. Ein zentraler Belang ist es, die Privatsphäre 
der Kita und den anfallenden Verkehr von den Spiel- und Ruhebereichen der Kita 
wegzuhalten. Darüber hinaus soll zwischen der Kita und dem Haus der Talente eine 
begrünte Grundstückseinfriedung erfolgen. Nicht zuletzt ist es aufgrund der Topogra-
phie des Geländes erforderlich, die Versickerungsmulden westlich der Zufahrtstraße 
anzuordnen.  
 
Zu Maßnahmenvorschlag 5) 
Wie der Begründung Teil B entnommen werden kann, verbleibt ein Kompensations-
defizit, welches nicht im Geltungsbereich des BPlans erfüllt werden kann. Dieses 
Kompensationsdefizit soll, wie im Kapitel 13.3.2 beschrieben und im Planwerk darge-
stellt durch die Erweiterung der Glatthaferwiese auf die südöstlich angrenzende ver-
bleibende Fläche des Flurstücks 383 gedeckt werden. 
Pflegehinweise sind bereits in der Begründung Teil B ausgeführt. Die Hinweise des 
NABU zur Pflege Ausgestaltung der Maßnahme werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Maßnahmenvorschlag 6) 
Die in der Pflanzliste getroffene Artenauswahl wurde fachlich mit dem Fachbereich 
Stadtgrün abgestimmt. Die in der Stellungnahme angeregten Pflanzarten werden 
dem Fachbereich Stadtgrün zur Kenntnis gegeben. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Äußerungen hinsichtlich der Bebauung, der Bewertung der Umwelterheblichkeit 
und des Standortes werden nicht geteilt. Die klimatischen Gesichtspunkte und As-
pekte zum Artenschutz werden durch die Planung berücksichtigt.  
Den Anregungen zur Anpassung der Festsetzungen zur Dachbegrünung, Außenbe-
leuchtung sowie zur Vergrößerung der Ausgleichsfläche wird nicht gefolgt.  
Der Anregung zur Anpassung der Pflanzlisten wird nicht gefolgt.  
 
Eine Prüfung der Erschließungsmöglichkeiten erfolgte bereits zur frühzeitigen Beteili-
gung. Den Anregungen zur Erschließung wird nicht gefolgt.  
Eine Prüfung von Standortalternativen wurde vorgenommen. Im Ergebnis steht hin-
sichtlich des gewählten Standortes kein geeigneter Standort als Alternative zur Verfü-
gung. 
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II/B 6: PLEdoc GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Anregung, einen Hinweis in der Begründung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans aufzunehmen, wird gefolgt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.   
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II/B 7: Polizei NRW 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Vorhabenträger wurde über das Beratungsangebot sowie die Berücksichtigung 
der einschlägigen Empfehlungen der technischen und städtebaulichen Kriminalprä-
vention des Polizeipräsidiums Köln informiert. Ein Hinweis im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan V40/I ist daher nicht erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Der Anregung, einen Hinweis im vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzunehmen, 
wird nicht gefolgt. 
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II/B 8: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR 66 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Hinweis über die Erstellung eines Überflutungsnachweises gemäß DIN 1986-100 
wird im weiteren Verfahren berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C Stellungnahmen der städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der 
Stadt Leverkusen 
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II/C 1: Fachbereich 31 – Mobilität 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Im Rahmen des pädagogischen Konzepts für die jugendlichen Sportler*innen soll 
eine selbstbestimmte und eigenständige Mobilität gewährleistet werden, insbeson-
dere für die Wege zur Schule. Durch Shuttledienste sowie die Bereitstellung von al-
ternativen Mobilitätsangeboten wie Fahrrädern soll der Verkehr reduziert werden.  
Der Besucherverkehr (z.B. durch die Eltern der Kinder) wird nur am Wochenende 
stattfinden. Die privaten Stellplatzanlagen wurden so dimensioniert, dass eine ausrei-
chende Anzahl an Stellplätzen für Besucher*innen und Mitarbeiter*innen zur Verfü-
gung steht.  
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Eine Beeinträchtigung des Wohngebiets wird durch das Erschließungskonzept ver-
mieden.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 2: Fachbereich 32 – Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu Untere Naturschutzbehörde: 
Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde wird zur Kenntnis genommen.  
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wurde eine Ent-
scheidung zugunsten der sog. Erschließungsvariante Nr. 2 (Kurtekottenweg) getrof-
fen und diese im weiteren Verfahren konkretisiert.  
Die Entscheidung erfolgte nicht, wie behauptet, „auf Druck der Einwohner“, sondern 
unter sachgemäßer Abwägung sämtlicher Belange. Die benannten Bedenken der 
Einwohnerschaft in der angrenzenden Wohnsiedlung (Elisabeth-Langgässer-Straße, 
Bertha-von-Suttner-Straße, Fontanestraße) zur Veränderung der Verkehrs- und 
Wohnsituation wurden dabei unter anderem berücksichtigt. Darüber hinaus ist die 
Variante 2 hinsichtlich potenzieller Lärmimmissionsschutzkonflikte zur benachbarten 
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Wohnbebauung als deutlich verträglicher zu bewerten. Eine Beeinflussung der beste-
henden Wohngrundstücke durch die mit dem Bauvorhaben verbunden Nutzungen 
lässt sich durch die Erschließungsplanung von Westen insgesamt reduzieren.  
Darüber hinaus wurde im Zuge der Erarbeitung der Vorzugsvariante der Lageverlauf 
der Seveso-Planungszone konkretisiert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Realisie-
rung einer Erschließung von Osten inklusive aller Hochbauten und Erschließungsflä-
chen (verkehrliche Erschließung, Zufahrt, Parkplätze sowie der Vorplatz des Gebäu-
des) außerhalb der Seveso-2-Planungszone nicht möglich ist.  
Die aufgeführten Bedenken der höheren Versiegelung bei Variante 2 werden im Kon-
text des Gesamtvorhabens als vertretbarbewertet. Im Verhältnis zur künftigen Be-
wohner*innenzahl von ca. 40 Personen ermöglicht das Vorhaben eine effiziente Be-
bauung, sodass die Inanspruchnahme und Versiegelung des Bodens als maßvoll zu 
bewerten ist. 
Durch verschiedene Maßnahmen wird zudem die versiegelte Fläche im Zuge der Er-
schließung an den Kurtekottenweg auf das zwingend erforderliche Maß reduziert.  
 
Die Grundsätze der Eingriffsregelung werden berücksichtigt. Das Vorhaben wird in-
nerhalb des Geltungsbereichs sowie auf der unmittelbar angrenzenden Fläche voll-
ständig ausgeglichen. Die Kompensations- und Sicherungsmaßnahmen wurden mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und bestätigt.  
Im Rahmen der planerischen Abwägung werden keine Belange erstmals oder stärker 
als zuvor gewichtet. Insofern erfolgt keine Änderung der Vorzugsvariante.  
 
Zu Untere Immissionsschutzbehörde – Klima/Luft:  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken aus klimati-
scher und lufthygienischer Sicht bestehen.  
 
Der Anregung zur Festsetzung der Fassadenfarbe wird nicht gefolgt. Teil des Vorha-
ben- und Erschließungsplans sind Ansichten zur Fassadengestaltung. Auf eine zu-
sätzliche Festsetzung im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird verzichtet. Die 
thermische Belastung wird durch diverse Festsetzungen, darunter auch zur Fassa-
denbegrünung, reduziert.  
 
Die Bedenken über die Erschließung über den Kurtekottenweg sowie die Anregung 
zur Erschließung über die Elisabeth-Langgässer-Straße werden zur Kenntnis genom-
men.  
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden die verschiedenen Erschließungsva-
rianten geprüft und sämtliche Belange in die Abwägung eingestellt. Hierbei ist festzu-
stellen, dass die Versiegelung bei einer Erschließung von Süden höher ist. Allerdings 
ist festzuhalten, dass das Vorhaben insgesamt, im Vergleich zur umliegenden Be-
bauung, eine hohe Effizienz im Hinblick auf die Versiegelung aufweist.  
Die Abwägung aller Belange kam zu dem Ergebnis, dass die Erschließung von Sü-
den über den Kurtekottenweg weiterverfolgt wird.  
Die im Rahmen dieser Stellungnahme aufgeführten Bedenken waren bereits bei der 
Entscheidung über die Erschließungsvariante bekannt. Somit besteht keine erstma-
lige oder stärkere Gewichtung von Belangen, welche eine Änderung der Entschei-
dung begründen würden. Es wird daher im weiteren Verfahren weiterhin die Erschlie-
ßung von Süden vorgesehen.  
Wie in der Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde benannt, werden 
diverse Maßnahmen planungsrechtlich sichergestellt, um negative Auswirkungen des 
Vorhabens zu vermeiden bzw. zu begrenzen.  
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Zu Untere Immissionsschutzbehörde – öffentlicher Verkehrslärm:  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die maßgeblichen Außenlärmpe-
gel wurden im Rahmen des Schallgutachtens von Brilon Bondzio Weiser erarbeitet 
(Anlage 37). Dem Gutachten ist ebenfalls in Kapitel 4.8 ein Festsetzungsvorschlag 
beigefügt, in dem die Anforderungen benannt werden. Dieser Festsetzungsvorschlag 
wurde exakt übernommen und unter Ziffer 6.1 "Lärmschutz an Gebäuden" textlich 
festgesetzt. Somit sind die konkreten Anforderungen an die Außenbauteile aus unse-
rer Sicht hinreichend festgesetzt. 
Die Wahl der passiven Schallschutzmaßnahmen als auch Maßnahmen der Selbst-
hilfe wird zugunsten der Flexibilität dem Vorhabenträger überlassen. Obwohl es sich 
um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, wird die Festsetzung exakter 
Maßnahmen auf planungsrechtlicher Ebene als nicht erforderlich bewertet.  
 
Zusätzlich erfolgt in der Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
eine Kennzeichnung der Außenlärmpegel. Diese wurden aus der oben benannten 
Anlage 37 übernommen. Es wurde sich gegen eine zeichnerische Festsetzung ent-
schieden, da sich die Pegel mittel- bis langfristig verändern könnten. 
 
Zu Untere Immissionsschutzbehörde – Gewerbelärm: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Ergebnisse des schalltechni-
schen Gutachtens zum Gewerbelärm stimmen mit den Anforderungen für gesunde 
Wohnverhältnisse überein. Innerhalb der Begründung zum Bebauungsplanentwurf 
sowie des Umweltberichtes werden die Bezugnahme auf die anzusetzenden Immissi-
onsrichtwerte für ein allgemeines Wohngebiet (WA) nach TA-Lärm für die durch den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I festgesetzte Nutzung als „Wohnheim für 
Jugendsportler*innen“ zur Klarstellung ergänzt. Die berechneten Beurteilungspegel 
der schalltechnischen Untersuchung zum Gewerbelärm haben unverändert Bestand. 
Im Bebauungsplan sind die maßgeblichen Außenlärmpegel gekennzeichnet und ste-
hen im Bezug zu den innerhalb der textlichen Festsetzungen festgesetzten Anlagen 
sowie technischen und organisatorischen Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
 
Den Anregungen der UNB, die Erschließungsvariante 1 (Erschließung über die Elisa-
beth-Langgässer-Straße) im weiteren Verfahren weiterzuverfolgen, wird nicht gefolgt. 
Der Anregung zur Festsetzung der Fassadenfarbe wird nicht gefolgt. 
Den Angaben zu maßgeblichen Immissionsrichtwerten (WA) wird gefolgt.  
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II/C 3: Fachbereich 66 – Verkehrsplanung 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Wie bereits in der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung dargestellt, begründet sich 
die Entscheidung für eine Erschließung über den Kurtekottenweg in der Abwägung 
darüber, die mehrheitlich von der Bewohnerschaft der Wohnsiedlung (Elisabeth-
Langgässer-Straße, Bertha-von-Suttner-Straße, Fontanestraße) geäußerten Beden-
ken zur Veränderung der Verkehrs- und Wohnsituation zu berücksichtigen. Hierdurch 
wird der Bestands- und dauerhaften Wohnnutzung mehr Gewicht zugesprochen ge-
genüber der Erschließungssituation über den Kurtekottenweg, der keine/kaum Wohn-
bebauung aufweist.  
Durch die Erschließung des Wohnheims von Süden (Kurtekottenweg) ist eine Verän-
derung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße sowie der Ber-
tha-von-Suttnerstraße nicht zu erwarten. Auch der Standort des Park- und Wende-
parkplatz im Westen des Grundstücks ist hinsichtlich potenzieller Lärmimmissions-
schutzkonflikte zur benachbarten Wohnbebauung als deutlich verträglicher zu bewer-
ten. Eine Beeinflussung der bestehenden Wohngrundstücke durch die mit dem Bau-
vorhaben verbunden Nutzungen lässt sich durch die Erschließungsplanung von We-
sten insgesamt reduzieren. Dahingegen ist der Störfaktor für die Nutzungen der be-
nachbarten Kindertagesstätte sowie der weiteren am Kurtekottenweg angrenzenden 
Nutzungen in Relation als gering und daher als vertretbar zu bewerten. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 4: Fachbereich 67 – Stadtgrün 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Anregung über eine intensive Dachbegrünung und ein Retentionsdach kann auf-
grund aus Gründen der Tragfähigkeit der Konstruktion und der Wirtschaftlichkeit nicht 
weiterverfolgt werden. Aufgrund der umliegenden Grünflächen mit natürlichen 
Regenversickerungsmulden kann eine Beseitigung von Niederschlagswasser sowie 
eine natürliche Kühlungsfunktion sichergestellt werden.  
Den Bedenken über die Realisierungsmöglichkeit der geplanten Fassadenbegrünung 
kann entgegnet werden, dass die Planung mit dem Architekturbüro der Planung ab-
gestimmt wurde.  
Aufgrund des hohen Anteils an Fenstern wird auf einen höheren Anteil festgesetzter 
Fassadenbegrünung verzichtet.  
 
Der Anregung über einen qualifizierten Außenanlagenplan wird aus den nachfolgen-
den Gründen nicht gefolgt: die Rahmenfestsetzungen mit Pflanzlisten und Festset-
zungen zu Bepflanzungen werden im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans festgesetzt. Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I aufgeführten 
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Pflanzarten und –qualitäten wurden im Vorfeld der Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 2 
und 4 Abs. 2 BauGB mit dem Fachbereich 67 abgestimmt.  
 
Die Anregung über die Begrünung des Parkplatzes wird zur Kenntnis genommen. 
Der geplante Parkplatz soll, wie im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt, mit 
Bäumen eingegrünt werden. Zusätzlich sind PKW-Stellplätze mit einer begrünten 
Pergola vorgesehen. Es ist zudem ein versickerungsfähiger Belag vorgesehen. Die 
Anregungen sind somit bereits im Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
enthalten.  
 
Die Anregungen über die begrünten Einfriedungen sowie eine großzügige Gehölz-
struktur sind bereits im Rahmen des Bebauungsplan-Entwurfs berücksichtigt. Zusätz-
lich erfolgen örtlichen Bauvorschriften zur begrünten Grundstückseinfriedung. Wei-
tere Regelungen werden im Rahmen des Durchführungsvertrags getroffen. Es wird 
zusätzlich auf die Regelungsinhalte des Vorhaben- und Erschließungsplans verwie-
sen, welcher Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird.  
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung über eine intensive Dachbegrünung und ein Retentionsdach wird nicht 
gefolgt.  
Der Anregung über Vorlage eines qualifizierten Außenanlagenplans wird nicht ge-
folgt. 
Die Anregungen zur Begrünung des Parkplatzes und der Einfriedung mit Hecken 
wurden bereits berücksichtigt.  
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II/B-C Weitere Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange so-
wie der städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Leverkusen 
 
Während der öffentlichen Auslegung gingen von folgenden Trägern öffentlicher Be-
lange Stellungnahmen ein, deren Äußerung aufgrund von Fehlanzeigen oder weil sie 
keine Bedenken beinhalten nicht abwägungsrelevant sind: 

- Airdata 
- Amprion 
- AutobahnGmbH 
- Bezirksregierung Köln (Dezernat 25 Verkehr, Energieleitungen) 
- Bezirksregierung Köln (Dezernat 33 Ländliche Entwicklung, Bodenordnung) 
- Bezirksregierung Köln (Dezernat 35.4 Denkmalschutz) 
- Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 
- Bundeswehr 
- Ericsson 
- Evonik 
- GASCADE 
- Rheinisch Bergischer Kreis 
- Rheinwupper 
- Stadt Köln 
- Stadt Langenfeld 
- Stadt Leichlingen 
- Stadt Leverkusen Fachbereich 31 Klimaschutz 
- Stadt Leverkusen Fachbereich 37 Feuerwehr 
- Stadt Leverkusen Fachbereich Technische Betriebe 
- Stadt Monheim 
- Stadt Burscheid 
- Stadt Bergisch Gladbach 
- Straßen NRW 
- Deutsche Telekom Technik GmbH 
- Vodafone 
- Wohngesellschaft Leverkusen GmbH 
- Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Rhein 
- Wupperverband 

 
Diese Stellungnahmen werden im Abwägungsdokument nicht separat aufgeführt. 
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